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Stimmberechtigt sind die stimmfähigen Schweizer-

bürgerinnen und Schweizerbürger ab erfülltem 

18. Altersjahr, welche bis spätestens 5 Tage vor 

dem Versammlungstag in der Gemeinde Ettiswil ih-

ren Wohnsitz gesetzlich geregelt haben und nicht 

wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfas-

sender Beistandschaft stehen oder durch eine vor-

sorgebeauftragte Person vertreten werden. 

 

Die Unterlagen zu den Traktanden und das berei-

nigte Stimmregister liegen während zwei Wochen 

vor der Gemeindeversammlung bei der Gemeinde-

verwaltung Ettiswil zur Einsichtnahme auf (§ 22 des 

kantonalen Stimmrechtsgesetzes). Jeder Haushalt 

wird die Botschaft des Gemeinderates mit den wich-

tigsten Erläuterungen zugestellt. 

 
 

Direkter Zugriff auf die Botschaft 

sowie den Anhang zur Jahres- 

rechnung 2025 mittels QR-Code 
 

 
 
Interessierte haben die Möglichkeit, den vollständi-

gen Auszug zu beziehen, entweder unter Telefon 

041 984 13 20 oder per E-Mail gemeindeverwal-

tung@ettiswil.ch. Die Unterlagen sind auch unter 

https://ettiswil.ch/aktuell/, publiziert. 

 

Wir laden die Stimmberechtigten zur Teilnahme an 
der Gemeindeversammlung ein.

 

Botschaft zur  

Gemeindeversammlung 

 
Montag, 11. Mai 2026, 19.30 Uhr 
in der Büelacherhalle Ettiswil 
 

1. Jahresbericht 2025 der  

Einwohnergemeinde Ettiswil 

- den Bericht über die Umsetzung des  

Legislaturprogramms 

- die Berichte zu den Aufgabenbereichen 

- die Jahresrechnung 

- den Prüfungsbericht der Revisionsstelle 

- den Bericht der Controllingkommission 

- den Kontrollbericht der Finanzaufsicht 

 

2. Wahl externe Revisionsstelle 2026 

 

3. Genehmigung Teilrevision Nutzungs- 

planung Ettiswil 

mit Behandlung der nicht gütlich erledigten, 

gemeinsamen Einsprache von  

BirdLife Luzern, Pro Natura Luzern, WWF Lu-

zern gegen die Festlegung der Gewässer-

räume ausserhalb Bauzone 

 

4. Genehmigung Reglement der Feuerwehr 

Ettiswil-Alberswil 

 

5. Genehmigung Kurtaxen- und Beherber-

gungsreglement ab 2027 

 

6. Kenntnisnahme Finanzstrategie 

 

7. Verabschiedung Sarah Dietz, Präsidentin  

 Controllingkommission 

 

Verschiedenes / Umfrage 

 

Verleihung des Anerkennungspreises 2025 

 

anschliessend Apéro 
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Vorwort 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 

 

 «Der öffentliche Gebrauch 

der Vernunft muss jederzeit 

frei sein.» Dieser Gedanke 

des Mitte März verstorbenen 

deutschen Philosophen  

Jürgen Habermas bringt auf 

den Punkt, was eine funktio-

nierende Demokratie ausmacht: den offenen Aus-

tausch, das gemeinsame Abwägen von Argumen-

ten und das Ringen um gute Lösungen. Gerade auf 

kommunaler Ebene wird dieser Gedanke beson-

ders greifbar. Die Gemeindeversammlung ist der 

Ort, an dem wir als Bürgerinnen und Bürger gemein-

sam Verantwortung für unsere Gemeinde überneh-

men. 

Wenn wir auf das Jahr 2025 zurückblicken, so se-

hen wir ein Umfeld, das für Gemeinden nicht einfa-

cher geworden ist. Viele Entwicklungen auf kanto-

naler, nationaler und auch internationaler Ebene 

wirken sich direkt oder indirekt auf die kommunalen 

Finanzen aus. Steigende Kosten im Bildungs- und 

Sozialbereich, zunehmende Anforderungen an Inf-

rastruktur und Dienstleistungen sowie strukturelle 

Veränderungen im Finanzausgleichssystem stellen 

Gemeinden zunehmend vor Herausforderungen. 

Besonders im Kanton Luzern standen im vergange-

nen Jahr finanzpolitische Themen stark im Fokus. 

Diskussionen rund um den kantonalen Finanzaus-

gleich, die Entwicklung der Steuererträge sowie die 

langfristige Finanzierung öffentlicher Aufgaben ha-

ben auch für die Gemeinden eine grosse Bedeu-

tung. Entscheidungen auf kantonaler Ebene wirken 

sich oft zeitverzögert, aber spürbar auf die kommu-

nalen Budgets aus. Entsprechend wichtig ist es für 

den Gemeinderat, diese Entwicklungen aufmerk-

sam zu verfolgen und in die eigene Finanzplanung 

einzubeziehen. 

Vor diesem Hintergrund wurde bereits bei der Erar-

beitung des Budgets 2025 deutlich, dass wir weiter-

hin mit einem angespannten finanziellen Umfeld 

umgehen müssen. Das Budget sah einen Aufwand-

überschuss von CHF 1'362'000 vor. Diese Zahl ist 

Ausdruck einer Entwicklung, die viele Gemeinden 

betrifft: Ein grosser Teil der Ausgaben ist durch ge-

setzliche Vorgaben oder übergeordnete Strukturen 

gebunden. Gerade in den Bereichen Bildung, Ge-

sundheit und Soziales haben Gemeinden nur be-

grenzten Handlungsspielraum. Gleichzeitig ist es 

unsere Aufgabe, eine funktionierende Infrastruktur 

bereitzustellen und unsere Gemeinde als attrakti-

ven Lebensraum zu erhalten. Unser Ergebnis 2025 

ist mehr als eine Million Franken besser als budge-

tiert. Aber dies ist mit viel Vorsicht zu geniessen, 

denn das Resultat ist immer noch negativ! 

Der Gemeinderat ist sich dieser Verantwortung be-

wusst. Unser Ziel bleibt es, die finanziellen Heraus-

forderungen mit Augenmass anzugehen und gleich-

zeitig die langfristige Entwicklung unserer Ge-

meinde im Blick zu behalten. Investitionen in Infra-

struktur, Bildung und Versorgung sind nicht nur 

Ausgaben – sie sind auch Investitionen in die Zu-

kunft unserer Gemeinde. Würden wir notwendige 

Massnahmen aufschieben, würden wir die Prob-

leme lediglich in die Zukunft verlagern. 

Die vergangenen Jahre haben zudem gezeigt, dass 

Prognosen nicht immer eintreffen müssen. Dank 

umsichtigem Handeln auf allen Ebenen, einer sorg-

fältigen Budgetierung und teilweise auch erfreuli-

chen Entwicklungen bei den Steuererträgen konn-

ten Resultate in der Vergangenheit mehrheitlich 

besser ausfallen als ursprünglich erwartet. Dies 

zeigt, wie wichtig eine verantwortungsvolle und 

gleichzeitig flexible Finanzpolitik ist. 

Neben allen finanziellen Fragen dürfen wir jedoch 

nicht vergessen, was unsere Gemeinde im Kern 

ausmacht: das Engagement der Menschen, die hier 

leben. Vereine, Organisationen, Unternehmen und 

zahlreiche freiwillig Engagierte tragen täglich dazu 

bei, dass Ettiswil eine lebendige, attraktive und so-

lidarische Gemeinde bleibt. Dieses Engagement ist 

ein Fundament, auf dem unsere Gemeinde auf-

bauen kann. 

Ganz im Sinne von Habermas lebt unsere Demo-

kratie davon, dass Menschen sich einbringen, ihre 

Meinung äussern und gemeinsam Lösungen su-

chen. Die Gemeindeversammlung bietet dafür den 

passenden Rahmen. Der Gemeinderat lädt Sie des-

halb herzlich ein, an der Gemeindeversammlung 

teilzunehmen, mitzudiskutieren und die Zukunft un-

serer Gemeinde aktiv mitzugestalten. 

Ich wünsche Ihnen im Namen des Gemeinderates 

gute Gesundheit und freue mich auf eine grosse 

Teilnehmerzahl an unserer Gemeindeversammlung 

vom 11. Mai. 

 

 

Freundliche Grüsse  

 

Gemeindepräsident 

Samuel Kreyenbühl 
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1 Jahresbericht 2025 

 
Für das Jahr 2025 weist die Gemeinde Ettiswil ei-

nen Aufwandüberschuss von CHF 89'815.90 aus. 

Dieses Ergebnis ist deutlich besser als das budge-

tierte Defizit von CHF 1'362'000.00. 

 

Dieses bessere Ergebnis ist hauptsächlich auf fol-

gende Faktoren zurückzuführen: 

 

▪ Sehr positiver Verlauf bei den ordentlichen 

Steuern vor allem durch Einkommenssteuer 

Rechnungsjahr und Nachträge auf Gemeinde-

steuern, Mehreinnahmen bei Sondersteuern 

auf Kapitalauszahlungen, Sondersteuern 

(Grundstückgewinnsteuern, Handänderungs-

steuern, Erbschaftssteuern und Nachkom-

menserbschaftssteuern) und Quellensteuern 

ergibt einen Mehrertrag von rund 

CHF 1'072'110. 

 

▪ Dank kostenbewusstem Handeln auf allen Stu-

fen konnten in vielen Bereichen tiefere Ausga-

ben und zum Teil höhere Erträge ausgewiesen 

werden. 

 

Die Globalbudgets konnten mit einer Ausnahme 

eingehalten werden. Somit haben praktisch alle Be-

reiche zu diesem guten Resultat beigetragen. Die 

Überschreitung beim Aufgabenbereich Gesundheit 

und Soziales kann begründet werden. 

 

Im Aufgabenbereich Gesundheit und Soziales 

wurde das Budget aufgrund von gebundenen Aus-

gaben überschritten. Eine Ausgabe gilt als gebun-

den, wenn sie durch einen Rechtssatz prinzipiell 

und dem Umfange nach vorgeschrieben, oder zur 

Erfüllung der gesetzlichen geordneten Verwal-

tungsaufgaben unbedingt erforderlich ist.  

 

Die Investitionsrechnung 2025 schliesst bei Ausga-

ben von CHF 970'123.85 und Einnahmen von 

CHF 127'814.57 mit einer Zunahme der Nettoinves-

titionen von CHF 842'309.28 ab. Das ergänzte 

Budget sah Nettoinvestitionen von 

CHF 1'203'400.00 vor. Aus verschiedenen Gründen 

konnten insbesondere im Aufgabenbereich Sicher-

heit, Infrastruktur, Immobilien und Umwelt nicht alle 

budgetierten Projekte realisiert werden.

Gemäss Art. 16 des Gesetzes über den Finanz-

haushalt der Gemeinden können Mittel, die im 

Budgetkredit eingestellt, aber noch nicht bean-

sprucht worden sind, auf die neue Rechnung über-

tragen werden. Dies ist möglich, wenn ein Vorhaben 

im Budget ausgewiesen ist, innerhalb der Rech-

nungsperiode aber nicht abgeschlossen werden 

kann. Gestützt darauf hat der Gemeinderat ent-

schieden, Kreditüberträge in der Investitionsrech-

nung in der Höhe von insgesamt CHF 2'770'800 

vorzunehmen. 

 

Bei den Finanzkennzahlen können die vom Kanton 

vorgegebenen Bandbreiten nicht alle eingehalten 

werden.  

 

Der Gemeinderat hat gemäss § 15 FHGG bewilligte 

Kreditüberschreitungen von insgesamt 

CHF 645'295.25 genehmigt. Dabei handelt es sich 

um gebundene Ausgaben, welche übergeordnetes 

Recht vorschreiben oder aufgrund der Dringlichkeit 

durch unvorhersehbare Ereignisse nachteilige Fol-

gen für die Gemeinde hätten.  

 

Der Aufwandüberschuss wird gemäss den gesetzli-

chen Bestimmungen dem Eigenkapital entnommen. 
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Herleitung ergänztes Budget 2025

 

Es ist zu unterscheiden zwischen dem festgesetz-

ten Budget und dem ergänzten Budget. Das fest-

gesetzte Budget entspricht dem von den Stimmbe-

rechtigten beschlossenen Budget. Das ergänzte 

Budget enthält nebst dem festgesetzten Budget die 

bewilligten Nachtragskredite sowie die Kreditüber-

tragungen aus dem vorangegangenen Jahr bzw. 

auf das Folgejahr.

 

Es ermöglicht den Soll-Ist-Vergleich in der Jahres-

rechnung. Die Vergleichsgrösse für die Jahres-

rechnung ist das ergänzte Budget. 

 

 

 

 

 

 

Erfolgsrechnung 
Budget 2025 
festgesetzt 

Kreditüberträge 
aus Vorjahr 

Nachtrags- 
kredite 

Kreditüberträge 
ins Folgejahr 

Budget 2025 
ergänzt 

Saldo Globalbudget 
(alle Aufgabenbereiche) 

1'362'000 - - - 1'362'000 

1 Politik und Kultur 865'697 - - - 865'697 

2 Bildung, Sport und Freizeit 4'811'873 - - - 4'811'873 

3 Gesundheit und Soziales 4'830'793 - - - 4'830'793 

4 Raumordnung 263'055 - - - 263'055 

5 Sicherheit, Infrastruktur, Im-
mobilien, Umwelt 

993'560 - - - 993'560 

6 Steuern, Finanzen und  
Allgemeine Dienste 

-10'402'978 - - - -10'402'978 

 
 
 
 
 

Investitionsrechnung 
Budget 2025 
festgesetzt 

Kreditüberträge 
aus Vorjahr 

Nachtrags- 
kredite 

Kreditüberträge 
ins Folgejahr 

Budget 2025 
ergänzt 

Bruttoinvestitionen 
(alle Aufgabenbereiche) 

2'647'000 1'367'200 - -2'770'800 1'243'400 

1 Politik und Kultur  10'000 -  10'000 

2 Bildung, Sport und Freizeit 150'000 50'000 - - 200'000 

3 Gesundheit und Soziales - - - - - 

4 Raumordnung 75'000 67'500 - -112'000 30'500 

5 Sicherheit, Infrastruktur, 
Immobilien, Umwelt 

2'422'000 1'239'700 - -2'658'800 1'002'900 

6 Steuern, Finanzen und  
Allgemeine Dienste 

- - - - - 
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Gesamtübersicht 

 
Rechnung  

2024 

ergänztes 
Budget  

2025 

Rechnung  
2025 

 

Abweichung 

Erfolgsrechnung         

          

Betrieblicher Aufwand 16'705'433 17'491'900 17'533'464 41'564 

Betrieblicher Ertrag -16'359'023 -16'130'500 -17'459'372 1'328'872 

          

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 346'410 1'361'400 74'092 -1'287'308 

          

Ergebnis aus Finanzierung -43'018 600 15'724 15'124 

          

Operatives Ergebnis 303'392 1'362'000 89'816 -1'272'184 

          

Ausserordentliches Ergebnis         

Interne Verrechnungen und Umlagen 4'599'378 4'956'084 4'745'450 -210'634 

Interne Verrechnungen und Umlagen -4'599'378 -4'956'084 -4'745'450 -210'634 

          

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 303'392 1'362'000 89'816 -1'272'184 

          

          

Investitionsrechnung         

          

Investitionsausgaben 5'256'215 1'243'400 970'124 -273'276 

Investitionseinnahmen -337'741 -40'000 -127'815 87'815 

          

Nettoinvestitionen 4'918'473 1'203'400 842'309 -361'091 

          

 
Kommentar zur Übersicht 

Die Gesamtübersicht zeigt einen kurzen Überblick über die Erfolgsrechnung sowie die Investitionsrechnung. 

Die Erfolgsrechnung weist einen Aufwandüberschuss im Betrag von CHF 89'815.90 aus. Im Budget 2025 

wurde mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'362'000.00 gerechnet. 
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Gestufter Erfolgsausweis 

 

  Rechnung 2024 Budget 2025* Rechnung 2025 Abweichung 

Personalaufwand 6'963'096 7'230'400 7'392'194 161'794 

Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'695'622 1'926'000 1'698'775 -227'225 

Abschreibungen VV 1'140'307 1'198'700 1'137'957 -60'742 

Einlagen in Fonds und SF 161'716 90'700 137'865 47'164 

Transferaufwand 6'744'692 7'046'100 7'166'673 120'573 

Interne Verrechnungen und Umlagen 4'599'378 4'956'084 4'745'450 -210'634 

Total Betrieblicher Aufwand 21'304'811 22'447'984 22'278'914 -169'070 

          

Fiskalertrag -8'102'748 -7'501'000 -8'573'111 -1'072'110 

Regalien und Konzessionen -113'925 -113'000 -109'448 3'551 

Entgelte -1'098'601 -949'700 -1'121'925 -172'224 

Verschiedene Erträge  -1'500 -1'600 -100 

Entnahmen Fonds und SF -8'562 -99'500 -38'090 61'410 

Transferertrag -7'035'187 -7'465'800 -7'615'198 -149'398 

Interne Verrechnungen und Umlagen -4'599'378 -4'956'084 -4'745'450 210'634 

Total Betrieblicher Ertrag -20'958'401 -21'086'584 -22'204'822 -1'118'237 

          

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 346'410 1'361'400 74'092 1’287'308 

          

Finanzaufwand 151'244 215'100 229'539 14'438 

Finanzertrag -194'262 -214'500 -213'815 685 

          

Finanzergebnis -43'018 600 15'724 15'124 

          

Operatives Ergebnis 303'392 1'362'000 89'816 1'272'184 

          

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 303'392 1'362'000 89'816 1'272'184 

          

Ergebnis SF Feuerwehr -2'273 -55'700 -11'868 43'832 

Ergebnis SF Abwasser 103'334 48'700 96'000 47'300 

Ergebnis SF Abfall 16'835 -10'500 -447 10'053 

* ergänztes Budget 2025 

 
Kommentar zum gestuften Erfolgsausweis 

Der Ausgleich der Spezialfinanzierung (SF) findet vor dem Abschluss statt. Die Ergebnisse sind folglich im 

Gesamtergebnis nicht enthalten. 
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Gestufter Investitionsausweis 

 

  
Rechnung 

 2024 

ergänztes 
Budget  

2025 

Rechnung  
2025 

Abweichung 

Investitionsausgaben         

Sachanlagen 798'227 677'400 610'646 -66'754 

Investitionen auf Rechnung Dritter     

Immaterielle Anlagen 130'867 136'000 92'419 -43'581 

Darlehen 2'016'898  23'578 23'578 

Beteiligungen und Grundkapitalien 2'000'000    

Eigene Investitionsbeiträge 310'223 430'000 243'481 -186'519 

Total Investitionsausgaben 5'256'215 1'243'400 970'124 -273'276 

      

Investitionseinnahmen     

Übertragung von Sachanlagen ins FV -225'958    

Rückerstattungen     

Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -111'783 -40'000 -127'815 87'815 

Total Investitionseinnahmen -337'741 -40'000 -127'815 87'815 

Nettoinvestitionen 4'918'473 1'203'400 842'309 -361'091 

          

Spezialfinanzierungen (SF)     

SF Feuerwehr Ettiswil-Alberswil     

SF Abwasserbeseitigung 502'297 320'900 257'507 -63'393 

SF Wärmeverbund 4'016'898  23'578 23'578 

Total Investitionsausgaben SF 4'519'195 320'900 281'085 -39'815 

      

Investitionseinnahmen SF     

SF Feuerwehr Ettiswil-Alberswil     

SF Abwasserbeseitigung -74'729 -40'000 -61'815 21'815 

SF Wärmeverbund -225'958    

Total Investitionseinnahmen -300'688 -40'000 -61'815 21'815 

 
Kommentar zum gestuften Investitionsausweis 

Die einzelnen Investitionen sind in den jeweiligen Aufgabenbereichen ersichtlich. 
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Bilanz 

 

  
Bilanz per 

2024 

Bilanz per 
2025 

Veränderung 
 

Veränderung 
 in % 

    1 Aktiven 37'678'430.36 39'611'631.41 1'933'201.05 5.1 

       Umlaufvermögen 7'232'593.02 8'493'154.10 1'260'561.08 17.4 

  10 Finanzvermögen Umlaufvermögen 7'232'593.02 8'493'154.10 1'260'561.08 17.4 

 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 4'522'087.31 5'206'097.53 684'010.22 15.1 

 101 Forderungen 2'398'031.06 2'986'090.03 588'058.97 24.5 

 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 306'474.65 295'166.54 -11'308.11 -3.7 

 106 Vorräte und Angefangene Arbeiten 6'000.00 5'800.00 -200.00 -3.3 

      

       Anlagevermögen 30'445'837.34 31'118'477.31 672'639.97 2.2 

  10 Finanzvermögen Anlagevermögen 2'583'723.60 3'638'317.65 1'054'594.05 40.8 

 107 Finanzanlagen 163'952.80 164'054.20 101.40 0.1 

 108 Sachanlagen Finanzvermögen 2'419'770.80 3'474'263.45 1'054'492.65 43.6 

      

  14 Verwaltungsvermögen 27'862'113.74 27'480'159.66 -381'954.08 -1.4 

 140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 20'647'045.71 21'014'711.73 367'666.02 1.7 

 142 Immaterielle Anlagen 408'997.97 301'813.66 -107'184.31 -26.2 

 144 Darlehen 2'182'943.60 2'206'521.15 23'577.55 1.1 

 145 Beteiligungen, Grundkapitalien 2'000'000.00 2'000'000.00 0.00  

 146 Investitionsbeiträge 2'623'126.46 1'957'113.12 -666'013.34 -25.4 

      

    2 Passiven -37'687'430.36 -39'611'631.41 -1'933'201.05 5.1 

       Fremdkapital -18'922'658.20 -20'844'545.52 -1'921'887.32 10.2 

  20 Kurzfristiges Fremdkapital -5'958'851.64 -6'923'593.82 964'742.18 16.1 

 200 Laufende Verbindlichkeiten -5'655'512.59 -6'387'275.52 -731'762.93 12.9 

 201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -46'500.00 -41'500.00 5'000.00 -10.8 

 204 Passive Rechnungsabgrenzungen -256'839.05 -494'818.30 -237'979.25 92.7 

 205 Kurzfristige Rückstellungen     

      

  20 Langfristiges Fremdkapital -12'963'806.56 -13'920'951.70 -957'145.14 7.3 

 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -12'783'000.01 -13'741'500.00 -958'500.00 7.5 

 209 Verbindlichkeiten ggü. SF und Fonds -180'806.55 -179'451.70 1'354.85 -0.7 
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Eigenkapital -18'755'772.16 -18'767'085.89 -11'313.73 0.1 

 290 Verpflichtungen ggü. Spezialfinanzierungen -5'495'721.89 -5'579'407.47 -83'685.58 1.5 

 291 Fonds -741'618.50 -759'062.55 -17'444.05 2.4 

 299 Bilanzüberschuss -12'821'824.07 -12'518'431.77 303'392.30 -2.4 

 299 Jahreserfolg 303'392.30 89'815.90 -213'576.40 -70.4 
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Geldflussrechnung 

 

 
 Rechnung 

2025 

Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)   

Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) -89'815.90 

+    Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'224'263.36 

+/- Abnahme / Zunahme Forderungen -604'659.87 

+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen 11'308.11 

+/- Abnahme / Zunahme Vorräte & angefangene Arbeiten 200.00 

+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) -101.40 

+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)  

+/- Zunahme / Abnahme laufende Verbindlichkeiten 1'042'423.28 

+/- Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen 238'966.40 

+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung  

+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK 99'774.78 

-     Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderungen  

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) 1'922'358.76 

Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen  

-    Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -970'123.85 

+   Investitionseinahmen Verwaltungsvermögen 127'814.57 

Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) -842'309.28 

+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzung IR  

+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung IR -987.15 

+    Aktivierung Eigenleistungen  

Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -843'296.43 

Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen   

+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV -101.40 

+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 101.40 

+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV -1'054'492.65 

+/- Wertberichtigung / Wertaufholung Sachanlagen FV (nicht realisiert)  

Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen -1'054'492.65 
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -843'296.43 

Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen -1'054'492.65 

Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit -1'897'789.08 

Finanzierungstätigkeit  

+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -5'000.00 

+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten 958'500.00 

+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) -16'600.90 

+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) -310'660.35 

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 659'440.55 

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 1'922'358.76 

Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit -1'897'789.08 

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 659'440.55 

Veränderung Flüssige Mittel (=Fonds Geld) 684'010.22 

Kontrollrechnung  

Stand flüssige Mittel per 31.12. 5'206'097.53 

Stand flüssige Mittel per 01.01. 4'522'087.31 

Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel 684'010.22 

Kontrolltotal 0.00 
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Finanzkennzahlen 

 

 Grenzwert 
Rechnung  

2024 

Budget 

2025 

Rechnung 

2025 

Selbstfinanzierungsgrad (⌀ 5 Jahre) ≥ 80 % 44.9 % 42.3 % 45.0 % 

Selbstfinanzierungsanteil ≥ 10 % 8.6 % -0.2 % 7.0 % 

Zinsbelastungsanteil ≤ 4 % 0.6 % 1.0 % 1.0 % 

Kapitaldienstanteil ≤ 15 % 8.0 % 8.9 % 8.0 % 

Nettoverschuldungsquotient ≤ 150 % 85.9 % 132.4 % 78.3 % 

Nettoschuld pro Einwohner ≤ 2'500 3'164 4'628 3'000 

Nettoschuld ohne SF pro Einwohner ≤ 3'000 4'146 3'312 3'706 

Bruttoverschuldungsanteil ≤ 200 % 111.3 % 155.7 % 114.1 % 

 

Kommentar zu den Finanzkennzahlen 

 
Es liegen vier von acht geforderten Grenzwerten nicht innerhalb der vorgegebenen Bandbreiten: Der Selbstfi-

nanzierungsgrad im Durchschnitt über 5 Jahre beträgt 45.0 % (≥ 80 %), der Selbstfinanzierungsanteil liegt bei 

7.0 % (≥ 10 %), die Nettoschuld pro Einwohner bei CHF 3'000 (≤ CHF 2'500) und die Nettoschuld ohne SF 

pro Einwohner liegt bei CHF 3'706 (≤ CHF 3'000). 

 
Die Finanzkennzahlen entwickeln sich leicht besser als in der Rechnung 2024 und im Budget 2025 ausgewie-

sen, was auf eine positive Tendenz hinweist. 

 

Die Gemeinde steht aufgrund der hohen Investitionstätigkeit der letzten Jahre vor finanziellen Herausforde-

rungen. Mehrere zentrale Finanzkennzahlen liegen derzeit ausserhalb der vom Kanton Luzern vorgegebenen 

Bandbreiten, insbesondere bei der Selbstfinanzierung und der Verschuldung. 

Der Gemeinderat hat die Situation analysiert und eine Finanzstrategie ausgearbeitet, mit klaren Leitsätzen: 

ein ausgeglichenes Budget bis 2030, eine tragbare Verschuldung, Erhaltung und Erneuerung der Infrastruktur 

sowie ein Steuerfuss von maximal 2.25 Einheiten. 

Im Zentrum steht eine Stärkung der eigenen Finanzierungskraft. Dazu werden sowohl Mehreinnahmen, durch 

Anpassungen von Steuern und Gebühren geprüft, als auch die Ausgaben konsequent hinterfragt. 

Bei den Investitionen ist die klare Priorisierung nach Dringlichkeit unumgänglich. Projekte werden strenger 

gewichtet, zeitlich gestaffelt oder bei ungenügender Eigenfinanzierungsmöglichkeiten zurückgestellt, damit sie 

besser mit den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde abgestimmt sind. Die Finanzstrategie gibt vor, allfäl-

lige Überschüsse gezielt zum Abbau der Verschuldung einzusetzen, um die Nettoschuld pro Einwohner schritt-

weise zu senken. 

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass mit dieser Finanzstrategie und den eingeleiteten Massnahmen die finan-

zielle Entwicklung stabilisiert und die Einhaltung der kantonalen Vorgaben wieder erreicht werden kann.   
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Information zu allen Aufgabenbereichen 

 

Im Jahr 2025 konnten fünf der sechs Aufgabenbe-

reiche das vorgegebene Budget einhalten oder gar 

unterschreiten. 

 

Der Nettoaufwand im Bereich 1 Präsidiales und 

Kultur wurde mit rund CHF 91'800 unterschritten. 

Im Bereich 2 Bildung, Sport und Freizeit konnte 

das Globalbudget ebenfalls eingehalten werden 

(Unterschreitung um rund CHF 143'200 (-3.0 %). 

 

Einzig der Bereich 3 Gesundheit und Soziales 

konnte das Globalbudget nicht eingehalten wer-

den. Die Abweichung gegenüber Budget beträgt 

rund CHF 214'000. Diese Kostenüberschreitung 

steht im Zusammenhang mit deutlich mehr Restfi-

nanzierungskosten um CHF 248'800.

 

Die weiteren Globalbudgets konnten eingehalten 

oder sogar deutlich unterschritten werden. Der Auf-

gabenbereich 6 Steuern, Finanzen und allgemeine 

Dienste schliesst erfreulicherweise auch deutlich 

über Budget ab. Die Abweichung gegenüber 

Budget beträgt bei den Gemeindesteuern rund 

CHF 1'072'100. Bei den Sondersteuern (Erb-

schaftssteuern, Handänderungs- und Grundstück-

gewinnsteuern) wurde bei der Budgetierung von 

Durchschnittswerten der letzten Jahre ausgegan-

gen. Bei den Grundstückgewinnsteuern sind die 

Einnahmen um CHF 17'918 und bei den Handän-

derungssteuern um CHF 33'989 höher ausgefallen 

als budgetiert. Bei den Erbschaftssteuern und 

Nachkommenserbschaftssteuern konnten Mehr-

einnahmen von CHF 51'472 verzeichnet werden. 

 

Weitere Hinweise zu den wesentlichen Verände-

rungen der Erfolgsrechnung sowie der Investitions-

rechnung sind im Jahresbericht in den jeweiligen 

Aufgabenbereichen auf den nächsten Seiten er-

sichtlich.
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Jahresbericht 2025 

 

1 Präsidiales und Kultur 
 

Bereichsvorsteher: Samuel Kreyenbühl 

Leistungsauftrag 

Der Aufgabenbereich Präsidiales und Kultur umfasst 

die Leistungsgruppen: 

▪ Gemeindeversammlung 

▪ Gemeinderat 

▪ Kultur und Medien 

 

Der Bereich Präsidiales und Kultur führt und leitet die 

Organe und die Verwaltung der Gemeinde und ist 

oberster Ansprechpartner und Repräsentant der Ge-

meinde. Er sorgt für einen zeit- und sachgerechten 

Vollzug der strategischen Entscheide des Gemeinde-

rates und der übrigen Organe. Er sichert den rei-

bungslosen Vollzug der Verwaltungsaufgaben ge-

mäss den entsprechenden gesetzlichen Grundlagen. 

Er garantiert eine rechtmässige Durchführung von 

Gemeindeversammlungen sowie Wahlen und Ab-

stimmungen. 

 

Er unterstützt die Vereine als Träger eines vielfältigen 

kulturellen Lebens. 

 

Bezug zum Legislaturprogramm 

▪ Ettiswil positioniert sich als attraktive Wohn- und  

Kulturgemeinde. 

▪ Zeitgemässe Rahmenbedingungen schaffen zur 

Erfüllung der Aufgaben der Verwaltung 

▪ Zeitgerechte Information der Bevölkerung 

▪ Ettiswil schafft für Kultur und Freizeit ein gutes 

Umfeld 

▪ Regionale Zusammenarbeit mit anderen Gemein-

den und Verbänden pflegen 

Lagebeurteilung 

Um die Weiterentwicklung der Gemeinde und wich-

tige Elemente der öffentlichen Versorgung zu erhal-

ten, ist eine stetige Entwicklung notwendig. Die Ge-

meindestrategie 2020 und das Legislaturprogramm 

2020-2024 bildeten eine gute Grundlage für die Stra-

tegische Positionierung der Gemeinde. Dies war auch 

noch die Grundlage für das Berichtjahr 2025.  

Nach der Neukonstituierung des Gemeinderates per 

September 2024 und der entsprechenden Einarbei-

tungszeit der neuen Schulverwalterin, hat der Ge-

meinderat die Überarbeitung von Strategie und Legis-

laturprogramm vorgenommen. Dies wurde den 

Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Gemein-

deversammlung vom 11. Dezember 2025 zur Kennt-

nisnahme vorgelegt. 

 

Ettiswil weist ein vielseitiges Vereins- und Kulturange-

bot auf. Unsere intakte Dorfgemeinschaft und das 

identitätsstiftende Vereinsleben können die Ge-

meinde vollumfänglich anbieten. 

 

Umsetzung Legislaturprogramm 

Die Umsetzung erfolgt gemäss den gesetzten Zielen 

und wird halbjährlich überprüft. 

 

 

 

Chancen / Risikenbetrachtung 
 

Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Chance:       

Zusammenhalt der Be- 
völkerung 

Bereitschaft schwierige 
Entscheide mitzutragen 

mittel 
Gute und umfangreiche Information 
sowie Einbindung der Bevölkerung in 
Gemeindeentwicklung. 

Risiko:       

Mangel an kompetentem  
Personal in Organen und/oder 
Verwaltung 

Handlungsunfähigkeit oder 
teure externe Lösung 

mittel 

Attraktive Arbeitsbedingungen auf-
rechterhalten und Parteien sowie 
Stimmberechtigte für das Personalri-
siko sensibilisieren. 
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Massnahmen und Projekte 

Beschreibung Status Zeitraum ER/IR 
Rechnung 

2024 

Budget 
2025 

(ergänzt) 

Rechnung 
2025 

Investitionsbeitrag an Stiftung 
Kapelle Schloss, Renovation 

Umsetzung 2023/2024 IR 0 10'000 0 

Rottal stärken Umsetzung ab 2019 ER 12'123 15'000 15'000 

Finanzstrategie Umsetzung 2023/2024 ER 0 2'000 5'743 

Organisationsentwicklung Umsetzung 2023/2024 ER 7'085 3'000 2'500 

 

Messgrössen 

Beschreibung Einheit 
Vorgabe 

Menge 

Rechnung 
2024 

Budget 
2025 

Rechnung 
2025 

Zustimmung zu Gemeindeversammlungsvorlagen % > 80 % 100   > 80 % 100 

 
 
Entwicklung der Finanzen 

Erfolgsrechnung 

    
Rechnung 

2024 

Budget 
2025 

(ergänzt) 

Rechnung 
2025 

Abw. 
% 

Präsidiales und Kultur 

Aufwand 1'120'849 1'272'496 1'187'239 -6.7 

Ertrag -394'324 -406'800 -413'394 1.6 

Saldo 726'525 865'696 773'845 -10.6 

Leistungsgruppen       

Gemeindeversammlung 
Aufwand 58'891 58'378 50'992  

Saldo 58'891 58'378 50'992  

Gemeinderat 

Aufwand 826'888 938'931 894'993  

Ertrag -379'593 -393'200 -401'830  

Saldo 447'295 545'731 493'163  

Kultur und Medien 

Aufwand 235'070 275'186 241'254  

Ertrag -14'731 -13'600 -11'564  

Saldo 220'339 261'586 229'690  

 

 

Investitionsrechnung 

    
Rechnung 

2024 

Budget 
2025 

(ergänzt) 

Rechnung 
2025 

Abw. 
% 

Präsidiales und Kultur 

Ausgaben 0  10'000 0 -100.0 

Einnahmen 0  0 0 0 

Nettoinvestitionen 0  10'000 0 -100.0 
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Erläuterungen zu den Finanzen 

 
Erfolgsrechnung 
Der Nettoaufwand im Aufgabenbereich Präsidiales und Kultur betrug CHF 773'845. Damit wurde das Globalbudget um 

rund CHF 91'800 unterschritten (-10.6 %). 

 

Im Bereich Gemeinderat blieb der budgetierte Betrag für eine Weiterbildung des Gemeinderats ungenutzt, da im betref-

fenden Zeitraum keine Weiterbildung durchgeführt wurde.  

 

Zusätzliche Erbschaftsfälle führten zu höheren Erträgen im Teilungsamt als budgetiert. 

 

Im Bereich Kultur und Medien sank der Aufwand, da die Druck- und Versandkosten für die monatlich erscheinende Ge-

meindezeitung MOBILE tief gehalten werden, dies entspricht Minderkosten um CHF 16'300 (-29.5 %). In der gleichen 

Leistungsgruppe wurde zudem die Jungbürgerfeier mit weniger Aufwand durchgeführt. 

 

 

Investitionsrechnung 
Keine Investitionen im Aufgabenbereich 1 Präsidiales und Kultur. 
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Jahresbericht 2025 

 

2 Bildung, Sport und Freizeit 
Bereichsvorsteherin: Nicole Roos 

Leistungsauftrag 

Der Aufgabenbereich Bildung, Sport und Freizeit um-

fasst die Leistungsgruppen 

▪ Kindergarten 

▪ Primarschule 

▪ Sekundarstufe I 

▪ Schulleitung, Schulverwaltung 

▪ Obligatorische Angebote 

▪ Ausgelagerte Dienste 

▪ Sport und Jugendarbeit  

 

Gemäss § 5 des Volksschulbildungsgesetzes vermit-

telt die Volksschule den Lernenden Grundwissen, 

Grundfertigkeiten und Grundhaltungen und fördert die 

Entwicklung vielseitiger Interessen. 

 

Die Volksschule nimmt ergänzend zu Familie und Er-

ziehungsberechtigten auf partnerschaftliche Weise 

den gemeinsamen Erziehungsauftrag wahr und be-

rücksichtigt dabei die gesellschaftlichen Einflüsse. 

 

Bezug zum Legislaturprogramm 

Die Gemeinde fördert ein qualitativ gutes und für alle 

zugängliches Bildungsangebot, das die Persönlich-

keitsentwicklung der Lernenden optimal unterstützt. 

Die Gemeinde hält an den beiden Schulstandorten Et-

tiswil und Kottwil fest. Sie stellt eine angemessene Inf-

rastruktur und die nötigen Ressourcen zur Umset-

zung des Bildungsauftrages für die Schule und weite-

rer gesellschaftlicher Bedürfnisse zur Verfügung. Im 

aktuellen Legislaturprogramm soll insbesondere die 

Infrastruktur optimiert und erneuert werden. Zeitge-

mässe Schulräume sollen einen individualisierenden, 

kooperativen und eigenverantwortlichen Unterricht 

ermöglichen.

Lagebeurteilung 

Die Volksschule ist gut positioniert, was durch interne 

und externe Evaluationen bestätigt wird. Die vom 

Kanton angestossenen Projekte im Rahmen von 

„Schule für Alle“ stellt für die Gemeinde seit 2024 an-

spruchsvolle Herausforderungen dar, die mit einem 

erhöhten finanziellen Aufwand verbunden sind. Ins-

besondere die Umsetzung der damit verbundenen 

Anforderungen brachte und bringt zusätzliche perso-

nelle, organisatorische und finanzielle Ressourcen 

mit sich. Damit die gesteckten Ziele erreicht werden 

können, ist die Gemeinde entsprechend gefordert ge-

eignete Rahmenbedingungen zu schaffen und die 

notwendigen Mittel bereitzustellen. 

 

Umsetzung Legislaturprogramm 

Die Optimierung der Infrastruktur am Schulstandort 

Ettiswil wurde Ende 2021 abgeschlossen.  

 

Die Gemeinde fördert ein qualitativ gutes Bildungsan-

gebot. Mit der Umsetzung von Lehrplan 21 im Bereich 

Medien und Informatik erhielten im Schuljahr 2021/22 

alle Schüler ab der 5. Primarklasse bis zur 3. Ober-

stufe ein eigenes Gerät. Für die aufwändige techni-

sche Betreuung im ICT Support unterstützt die Firma 

Witcom die Schule. 

 

 

 

Chancen / Risikenbetrachtung 
 

Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Chance:       

Optimierte Infrastruktur  
Erweiterung Schulraum 
Standort Ettiswil 

Ideale Lernumgebung für die 
Schüler/innen 
 
Attraktiver Arbeitsplatz für Lehr-
personen 

hoch Einbindung SL, BIKO und LP in Kom-
mission Schul- und Begegnungsraum 
für Generationen 

Risiko:       

Neue Projekte und Vorgaben, 
die vom Kanton angestossen 
werden 

Höhere Kosten, Überlastung 
der Lehrpersonen 

hoch Sorgfältige Umsetzung 
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Massnahmen und Projekte 

Beschreibung Status Zeitraum ER/IR 
Rechnung 

2024 
 

Budget 
2025 

(ergänzt) 

Rechnung 
2025 

 

ICT-Support Umsetzung ab 2022 ER 38'430 87'000 30'222 

ICT Serverwechsel Umsetzung 2025 IR  150'000 81'204 

Anschaffung Schulbus Umsetzung 2025 IR  50'000 50'000 

 

Messgrössen 

Beschreibung Einheit 
Vorgabe 

Menge 

Rechnung 
2024 

Budget 
2025 

Rechnung 
2025 

Anzahl Abteilungen Klassen 18 23 22 22 

Anzahl Lernende Kindergarten Total Schüler 66 67 59 51 

Anzahl Lernende Primarstufe Total Ettiswil Schüler 153 169 179 181 

Anzahl Lernende Primarstufe Total Kottwil Schüler 44 54 54 51 

Anzahl Lernende Sekundarstufe I Total Schüler 90 103 106 113 

 
 
Entwicklung der Finanzen 

Erfolgsrechnung 

    
Rechnung 

2024 

Budget 
2025 

(ergänzt) 

Rechnung 
2025 

Abw. 
% 

Bildung, Sport und Freizeit 

Aufwand 9'392'780 9'887'123 9'813'531 -0.7 

Ertrag -4'821'376 -5'075'250 -5'144'826 1.4 

Saldo 4'571'404 4'811'873 4'668'704 -3.0 

Leistungsgruppen       

Kindergarten 

Aufwand 937'552 838'806 855'124  

Ertrag -514'747 -469'700 -462'976  

Saldo 422'805 369'106 392'148  

Primarschule 

Aufwand 3'813'000 4'026'152 3'980'015  

Ertrag -1'804'860 -1'924'600 -1'958'206  

Saldo 2'008'140 2'101'552 2'021'809  

Sekundarstufe I 

Aufwand 2'093'940 2'182'838 2'229'623  

Ertrag -1'297'761 -1'358'700 -1'364'980  

Saldo 796'179 824'138 864'643  

Schulleitung, Schulverwaltung 

Aufwand 435'711 421'250 466'887  

Ertrag -435'711 -421'250 -466'887  

Saldo     
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Obligatorische Angebote 

Aufwand 827'672 884'378 851'700  

Ertrag -754'896 -876'300 -853'765  

Saldo -72'776 8'078 2'065  

Ausgelagerte Dienste 

Aufwand 1'043'304 1'242'454 1'151'845  

Ertrag -6'192 -5'400 -9'300  

Saldo 1'037'112 1'237'054 1'142'544  

 Aufwand 230'224 227'442 232'586  

Sport und Jugendarbeit Ertrag -6'937 -5'400 -5'246  

 Saldo 223'287 222'042 227'339  

Bildung, übriges 

Aufwand 11'375 63'800 45'750  

Ertrag -271 -13'900 -23'466  

Saldo 11'104 49'900 22'284  

 

 

Investitionsrechnung 

    
Rechnung 

2024 

Budget 
2025 

(ergänzt) 

Rechnung 
2025 

Abw. 
% 

Bildung, Sport und Freizeit 

Ausgaben 31'003 200'000 131'204 -34.4 

Einnahmen 0 0 0 0 

Nettoinvestitionen 31'003 200'000 131'204 -34.4 

 
 
Erläuterungen zu den Finanzen 

 
Erfolgsrechnung 

Der Nettoaufwand im Aufgabenbereich Bildung, Sport und Freizeit beträgt CHF 4'668'704. Damit wurde das Global-

budget um rund CHF 143'100 (-3.0 %) nicht ausgeschöpft. Hauptgründe dafür sind höhere Kosten des Kindergar-

tens, der Sekundarstufe I und der Schulleitung (rund CHF 109'000), welche durch Minderaufwendungen bei der 

Primarschule, Musikschule, Schulische Dienste und der Spielgruppe kompensiert wurden. 
 

Im Bereich Personalaufwand zeigte sich, dass die der Budgetierung zugrunde liegende Basis (August-Lohn des 

neuen Schuljahres) in nahezu allen Leistungsbereichen teilweise deutlich zu tief angesetzt war. Zudem stellte sich 

im Jahresverlauf heraus, dass Mutationen sowie Kosten für Stellvertretungen bei unvorhergesehenen Ausfällen, 

zusätzliche Einsätze von Klassenassistentinnen nicht oder nur unzureichend berücksichtigt wurden. 
 

Weitere positive und negative Abweichungen betreffen verschiedene Kostenträger. Grundsätzlich darf jedoch fest-

gehalten werden, dass im grossen Bereich Bildung budgetkonform und kostenbewusst mit den Mitteln umgegangen 

wird. 

 

 

Investitionsrechnung 

Der ICT-Serverwechsel konnte in der Investitionsrechnung mit Kosten von CHF 82'204 wie vorgesehen umgesetzt 

werden. Gegenüber dem Budget ergibt sich damit eine Unterschreitung von 46.5 %. Diese ist insbesondere auf eine 

grosszügig budgetierte Reserve für unvorhergesehene Aufwendungen, Optimierungen gemäss Empfehlungen des 

IT-Anbieters sowie auf Arbeiten zurückzuführen, die durch den IT-Verantwortlichen der Schule Ettiswil Kottwil selbst 

ausgeführt werden konnten. Der Serverwechsel stellt gleichzeitig eine langfristig zweckmässige und zukunftsorien-

tierte Lösung für die ICT-Infrastruktur dar.  
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Jahresbericht 2025 

 

3 Gesundheit und Soziales 

 

Bereichsvorsteher: Adrian Trottmann 

Leistungsauftrag 

Der Aufgabenbereich Gesundheit und Soziales um-

fasst die Leistungsgruppen 

▪ Gesundheit 

▪ Soziales 

 

Der Bereich Gesundheit und Soziales setzt sich für 

gute Angebote in der ambulanten wie auch stationä-

ren Langzeitversorgung ein. Er koordiniert und beauf-

sichtigt die ausgelagerten Einheiten im Bereich Kin-

des- und Erwachsenen Schutz, der freiwilligen Sozi-

alberatung und der wirtschaftlichen Sozialhilfe (SoBZ) 

sowie das Alimenten-Inkassowesen und die Betreu-

ungsangebote der Vorschulkinder. Er bearbeitet die 

Anliegen der verschiedenen Altersgruppen in Kinder-

, Familien- und Altersfragen. Der ganze "Sozialversi-

cherungsbereich" als Verbundaufgabe ist ebenfalls 

Bestandteil des Aufgabenbereichs, wie auch die ge-

setzliche und persönliche Fürsorge. 

 

Bezug zum Legislaturprogramm 

▪ Gesundheitsförderung in der Bevölkerung 

▪ Beibehaltung der medizinischen Grundversor-

gung in Ettiswil  

▪ Zeitgemässe Gesundheitsversorgung nach dem 

Prinzip ambulant vor stationär 

▪ Soziale Betreuung von Personen 

Lagebeurteilung 

Die ausgelagerten Fachbereiche funktionieren gut. 

Die Gesundheitsversorgung und die Sozialfürsorge in 

unserer Gemeinde sind gewährleistet. Personen in 

schwierigen Lebenslagen müssen ihren Beitrag zur 

Änderung ihrer momentanen Situation beitragen, sie 

werden teilweise mit Begleitprogrammen zusätzlich 

unterstützt. Unsere intakte Dorfgemeinschaft hilft mit, 

die Sozialkosten zu minimieren. Die hohen Anforde-

rungen im ersten Arbeitsmarkt tragen zu einem An-

stieg der Personen, welche wirtschaftliche Sozialhilfe 

benötigen, bei. Die Komplexität der einzelnen Fälle 

nimmt zu. Die soziokulturelle Animation kann in diver-

sen Bereichen die Bevölkerung niederschwellig unter-

stützen. Die Anzahl der Personen, welche ambulante 

und oder stationäre Pflegeleistungen benötigen, 

steigt auf Grund der demografischen Entwicklung ste-

tig an. 

 

Umsetzung Legislaturprogramm 

Die soziale Betreuung der hilfsbedürftigen Personen 

wird den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Die 

Entwicklung und die Prognose der ambulanten und 

stationären Pflege wird laufend analysiert und wo nö-

tig werden Prozesse angestossen oder Anpassungen 

durchgeführt.  

 

 

 

Chancen / Risikenbetrachtung 
 

Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Chance:       

gute öffentliche Versorgung 
Ermöglicht Wohnen in Ettis-
wil bis zum Lebensende 

mittel 
Erhalt und Sicherstellung einer guten 
öffentlichen Versorgung und Entwick-
lung 

Risiko:       

Steigende Sozialkosten 
Prozentual hoher Anteil in 
der Rechnung 

hoch 
Versuch mit Gegenmassnahmen zu 
unterstützen 
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Massnahmen und Projekte 

Beschreibung Status Zeitraum ER/IR 

Rechnung 
2024 
 

Budget 
2025 
(ergänzt) 

Rechnung 
2025 
 

keine       

 

 

Messgrössen 

Beschreibung Einheit 
Vorgabe 

Menge 

Rechnung 
2024 

Budget 
2025 

Rechnung 
2025 

Personen mit Pflegebedürftigkeit im Heim  
BESA 1 - 5 / 6 – 12 per 31.12.2025 

Anzahl 15 / 10 24 / 25 22 / 24 19 / 21 

Langzeithilfebedürftige Personen wirtschaftliche 
Sozialhilfe (>24 Mt.) per 31.12.2025 

Anzahl < 20 9 12 9 

Rückerstattungsquote Alimenten % 40 % 75 50 74 

Sozialhilfequote per 31.12.2025 % < 1.00 % 0.6 0.95 0.86 

 
 
Entwicklung der Finanzen 

Erfolgsrechnung 

    
Rechnung 

2024 

Budget 
2025 

(ergänzt) 

Rechnung 
2025 

Abw. 
% 

Gesundheit und Soziales 

Aufwand 4'991'682 5'013'893 5'236'475 4.4 

Ertrag -207'161 -183'100 -191'314 4.5 

Saldo 4'784'522 4'830'793 5'045'161 4.4 

Leistungsgruppen       

Gesundheit 

Aufwand 1'324'369 1'102'782 1'346'862  

Ertrag     

Saldo 1'324'369 1'102'782 1'346'862  

Soziales 

Aufwand 3'667'313 3'911'110 3'889'613  

Ertrag -207'161 -183'100 -191'314  

Saldo 3'460'152 3'728'010 3'698'299  

 
 
Investitionsrechnung 

    
Rechnung 

2024 

Budget 
2025 

(ergänzt) 

Rechnung 
2025 

Abw. 
% 

Gesundheit und Soziales 

Ausgaben 0 0 0 0 

Einnahmen 0 0 0 0 

Nettoinvestitionen 0 0 0 0 
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Erläuterungen zu den Finanzen 

 
Erfolgsrechnung 
Das Globalbudget im Aufgabenbereich Gesundheit und Soziales wurde um CHF 214'367 bzw. 4.4 % überschritten. 
In der Leistungsgruppe Gesundheit musste die Gemeinde für Personen, welche sich in Pflegeheimen befinden, Restfinan-

zierungsbeiträge von insgesamt CHF 932'996 leisten. Das waren CHF 202'996 mehr als budgetiert.  

Die Mehrausgaben im vergangenen Jahr sind unter anderem auf höhere Kosten für Einwohnerinnen und Einwohner in 

stationären Pflegeeinrichtungen zurückzuführen. Diese resultieren insbesondere aus einem deutlichen Anstieg der Pfle-

getage sowie aus höheren Pflegestufen. 

 

Im Weiteren sind für die Restfinanzierung ambulante Pflege (Spitex) rund CHF 45'800 Mehrkosten gegenüber Budget 

2025 angefallen. 

 

Im Bereich wirtschaftlichen Sozialhilfe lagen die Leistungen um CHF 39'633 über Budget. Demgegenüber stehen jedoch 

höhere Rückerstattungen von geleisteter Sozialhilfe (Mehrertrag CHF 32'239) als budgetiert. 

 

Die Mehraufwände im Aufgabenbereich Gesundheit und Soziales sind allesamt auf gebundene Ausgaben zurückzuführen, 
welche schwierig prognostizierbar sind. 
 
 
Investitionsrechnung 
Keine Investitionen im Aufgabenbereich 3 Gesundheit und Soziales.   
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Jahresbericht 2025 

 

4 Raumordnung  

 

Bereichsvorsteher: Mathias Frey 

Leistungsauftrag 

Der Aufgabenbereich Raumordnung umfasst die 

Leistungsgruppe 

▪ Raumordnung 

 

Der Bereich Raumordnung richtet die raumrelevante 

Entwicklung auf die Grundlagen der Gemeindestrate-

gie aus und sorgt für einen effizienten Vollzug der 

Baugesetzgebung in seinem Bereich. Er ist An-

sprechpartner und unterstützt Gewerbe und Wirt-

schaft im Rahmen seiner Möglichkeiten. 

 

Bezug zum Legislaturprogramm 

▪ Ettiswil wächst weiterhin massvoll 

▪ Gewerbezonenerweiterung für ansässige Be-

triebe unterstützen 

▪ Schaffen von attraktiven Dorfkernen 

▪ Mit Grundeigentümern Kontakt aufnehmen 

▪ Ortsplanung abschliessen 

 

Lagebeurteilung 

Eine weitere positive Entwicklung in der Raumordnung 

überwiegt. Die hohen Anforderungen und geltenden 

Richtlinien in der Baubranche schränken den Hand-

lungsspielraum zunehmend ein, weshalb die Potentiale 

noch stärker zu nutzen sind. Die Möglichkeiten für die 

Zukunft bestehen insbesondere beim massvollen 

Wachstum, in der Verdichtung nach innen und der For-

cierung von attraktiven Dorfkernen. Dies mit der Heraus-

forderung der Klimaneutralität. Herausforderungen für 

die Zukunft bestehen insbesondere bei der Umsetzung 

der Energiestrategie mit den bereits vorhandenen Ge-

setzgebungen. 

Umsetzung Legislaturprogramm 

Im Jahr 2025 konnten verschiedene wichtige Arbeiten 

im Bereich Bauverwaltung weitergeführt und abge-

schlossen werden. Die seit 2021 laufende Umstruktu-

rierung des Bauamtes wurde finalisiert. Mit der An-

stellung einer geeigneten Fachperson Bau & Infra-

struktur per 1. Januar 2026 konnte eine nachhaltige 

organisatorische Lösung geschaffen werden. 

Dadurch sind die Bereiche Bau und Infrastruktur künf-

tig personell stabil aufgestellt und kann einen grossen 

Teil der anfallenden Aufgaben wieder eigenständig 

beurteilen und bearbeiten. Dies stärkt die Fachkom-

petenz innerhalb der Verwaltung und wirkt sich wei-

terhin positiv auf die Kostenstruktur aus. 

Ein bedeutender Meilenstein konnte im Energiebe-

reich erreicht werden. Die Gemeinde Ettiswil wurde 

im Jahr 2025 mit dem Label Energiestadt ausgezeich-

net. Im Zuge dieses Prozesses wurde eine Energie-

strategie für die Gemeinde erarbeitet, welche gleich-

zeitig die gesetzlich geforderte kommunale Energie-

planung erfüllt. Damit verfügt Ettiswil über eine wich-

tige strategische Grundlage für die zukünftige Ener-

gie- und Klimapolitik. 

Auch das Projekt Dorfkernentwicklung konnte im Jahr 

2025 erfolgreich abgeschlossen werden. In Zusam-

menarbeit mit der eingesetzten Kommission wurden 

zwei Zukunftsbilder für den Dorfkern erarbeitet und 

der Bevölkerung vorgestellt. Mit der Präsentation die-

ser Ergebnisse konnte die Arbeit der Kommission ab-

geschlossen werden und es liegt nun eine fundierte 

Grundlage für die zukünftige Entwicklung des Dorf-

kerns vor. 

 

Chancen / Risikenbetrachtung 
 

Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Chance:       

Massvolles Wachstum 
durch Innenverdichtung 

Überlastung des öffentli-
chen Netzwerks wie Schul-, 
Strassen- und Gemeinde-
einrichtungen 

hoch 
Nutzen des Potentials für Innenent-
wicklung - aktive Raumplanung 
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Risiko:       

Verzögerungen im Baube-
willigungswesen aufgrund 
knapper Ressourcen 

Verzögerung bei Bauvorha-
ben 

hoch 

Attraktive Arbeitsbedingungen schaf-
fen, Abläufe überprüfen, Kundenzu-
friedenheit 

 

 

Massnahmen und Projekte 

Beschreibung Status Zeitraum ER/IR 
Rechnung 

2024 

Budget 
2025 

(ergänzt) 

Rechnung 
2025 

Ortsplanung: Ausscheidung Gewässer-
raum ausserhalb Bauzone (Teilrevision) 

Umsetzung 2021-2024 IR 2'493 8'200 8'140 

Ortsplanung: Bauminventar (Teilrevision) Umsetzung 2022-2024 IR  4'300 4'235 

Ortsplanung: Dorfkernentwicklung Planung Ab 2023 IR 95'173 18'000 17'511 

Ortsplanung: Massnahmenumsetzung 
(Energieberatung, eMobility, Ladestatio-
nen) 

Planung / 
Umsetzung 

2026 IR  
Kredit-

übertrag 
 

 

 

Messgrössen 

Beschreibung Einheit 
Vorgabe 

Menge 

Rechnung 
2024 

Budget 
2025 

Rechnung 
2025 

Entscheid über Baugesuche bei 80 % aller  
Fälle im ordentlichen Bewilligungsverfahren 

Anzahl < 40 Tg 2 von 15 < 40 Tg 1 von 10 

Entscheid über Baugesuche bei 80 % aller  
Fälle im vereinfachten Bewilligungsverfahren 

Anzahl < 25 Tg 3 von 8 < 25 Tg 3 von 7 

 

 

Entwicklung der Finanzen 

Erfolgsrechnung 

    
Rechnung 

2024 

Budget 
2025 

(ergänzt) 

Rechnung 
2025 

Abw. 
% 

Raumordnung 

Aufwand 283'197 353'055 264'216 -25.2 

Ertrag -82'105 -90'000 -49'591 -44.9 

Saldo 201'093 263'055 214'625 -18.4 

Leistungsgruppe       

Raumordnung 

Aufwand 283'197 353'055 264'216  

Ertrag -82'105 -90'000 -49'591  

Saldo 201'093 263'055 214'625  
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Investitionsrechnung 

  
  

Rechnung 
2024 

Budget 
2025 

(ergänzt) 

Rechnung 
2025 

Abw. 
% 

Raumordnung 

Ausgaben 104'011 30'500 29'887 -2.0 

Einnahmen 0 0 66'000 0 

Nettoinvestitionen 104'011 30'500 -36'113 -218.4 

 
 
Erläuterungen zu den Finanzen 

 

Erfolgsrechnung 
Das Globalbudget im Aufgabenbereich Raumordnung konnte um 18.4 % oder CHF 48'430 unterschritten und somit 

eingehalten werden. 

 

Entgegen dem Budget besteht auf der Ertragsseite einen Minderertrag um CHF 47'409. Dieser ist auf die Anzahl 

Baubewilligungsverfahren und allgemeine Bauamt Tätigkeit zurückzuführen. Im Gegenzug wurde auch der budge-

tierte Aufwand unterschritten. Die Budgetierung in der Bauverwaltung / Bauamt erfolgt jeweils unter einer Annahme 

der Bautätigkeit für das Folgejahr und kann nicht detailliert erkannt werden. 

 

Investitionsrechnung 

Die kantonale Rückmeldung zur eingereichten Vorprüfung der Teilrevision der Ortsplanung, insbesondere zur Ausschei-

dung der Gewässerräume ausserhalb der Bauzone sowie zur Aktualisierung des Bauminventars, ist im Jahr 2025 einge-

troffen. In der Folge fanden verschiedene Verhandlungen und Abstimmungen mit den zuständigen kantonalen Dienststel-

len statt. Parallel dazu wurde die Orientierung zur Ortsplanungsrevision vorbereitet und durchgeführt sowie das Auflage-

dossier entsprechend überarbeitet und aufbereitet. Die öffentliche Auflage sowie der Abschluss der Teilrevision werden 

im Jahr 2026 erwartet.  

 

Die Arbeiten zur Dorfkernentwicklung konnten im Jahr 2025 erfolgreich abgeschlossen werden. Der Bevölkerung 

wurden im Rahmen von Informationsanlässen zwei mögliche Zukunftsbilder für die Weiterentwicklung des Dorfkerns 

vorgestellt. Für weiterführende Arbeiten im Bereich der Dorfkernentwicklung wurde ein Kreditübertrag des restlichen 

Investitionsbetrages ins Jahr 2026 vorgenommen.  
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Jahresbericht 2025 

 

5 Sicherheit, Infrastruktur,  
Immobilien, Umwelt  

 

Bereichsvorsteher: Urs Boog 

Leistungsauftrag 

Der Aufgabenbereich Sicherheit, Infrastruktur, Immo-

bilien und Umwelt umfasst die Leistungsgruppen 

▪ Sicherheit 

▪ Infrastruktur 

▪ Immobilien 

▪ Umwelt und Wirtschaft 

 

Der Bereich Sicherheit, Infrastruktur, Immobilien und 

Umwelt gewährleistet die Funktions- und Leistungsfä-

higkeit der kommunalen Strassen und Wege, der 

Fliessgewässer sowie der übrigen Versorgungs- und 

Entsorgungsinfrastruktur. Er sorgt für einen zuverläs-

sigen baulichen und betrieblichen Unterhalt. Er ist An-

sprechpartner und unterstützt Gewerbe und Wirt-

schaft im Rahmen seiner Möglichkeiten. 

Im Bereich Umwelt und Energie sorgt er für den Erhalt 

der natürlichen Lebensgrundlagen.

 

Bezug zum Legislaturprogramm 

Ettiswil fördert die Erreichbarkeit und Wohnqualität 

durch den zeitgemässen Ausbau der gesamten Infra-

struktur und der Weiterentwicklung des öffentlichen 

Verkehrs. 

 

Lagebeurteilung 

Die Gemeinde verfügt über eine gute angepasste Inf-

rastruktur. Insbesondere die Umsetzung der Teilrevi-

sion des Planungs- und Baugesetzes sowie des 

neuen Energiegesetzes bringen für die Gemeinde 

neue Herausforderungen. 

 

Umsetzung Legislaturprogramm 

Zwischenziele vom Legislaturprogramm konnten er-

reicht werden. 

 

 

 

Chancen / Risikenbetrachtung 
 

Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Chance:       

Wachstum verbessert die Situation 
der Gemeindewerke und des Wär-
meverbundes 

Unterhalt ohne Gebühren-
erhöhungen möglich 

hoch 
Nutzen des Potentials der Innenent-
wicklung.  

Risiko:       

Durch die Vorgaben von Bund und 
Kanton ist nur ein beschränktes 
Wachstum möglich. 

Höhere Kosten, verteilen 
sich auf weniger Steuer-
zahler 

mittel 
Die noch unbebauten Bauparzellen 
zur Bebauung anregen 

 
 

Massnahmen und Projekte 

Beschreibung Status Zeitraum ER/IR 
Rechnung 

2024 

Budget 
2025 

(ergänzt) 

Rechnung 
2025 

Gemeindehaus, Sanierung Fassade Umsetzung 2024 / 25 IR 19'027 7'700 10'266 

Gemeindehaus Umbau Umsetzung 2025 IR  168'000 82'563 

Schulhaus 65, Sanierung WC, Türen, 
Fassaden 

Umsetzung 2024/25 IR 13'934 60'000  

Schulraumplanung 25 Planung 2025 IR  20'000 47'407 

Alte Kanzlei Ettiswil, Flachdachsanie-
rung 

Umsetzung 2025 IR   29'792 

Haisistrasse Sanierung Planung 2024/25 IR 1'870 19'000 18'901 
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Massnahmen und Projekte 

Beschreibung Status Zeitraum ER/IR 
Rechnung 

2024 

Budget 
2025 

(ergänzt) 

Rechnung 
2025 

Haisistrasse Sanierung Planung 2024 IR  94'000  

Grossmatt Kottwil, Strassensanie-
rung 

Umsetzung 2025 IR   25'539 

Strassenbeleuchtung Umrüstung  
auf LED 

Umsetzung 2024-2026 IR  
Kredit 

übertrag 
 

Sanierung Kandalaber Ettiswil und 
Kottwil 

Umsetzung 2026 IR  
Kredit 

übertrag 
 

Flurgenossenschaft Kottwil, Beiträge 
an Güterstrassen 2025 

Umsetzung 2025/26 IR  190'000 190'000 

Neubau Bushof Planung 2025 IR  88'000 87'208 

Personenunterstände/Bushaltestellen 
Ausbau, Surseestrasse und Zuswil 

Umsetzung 2025/26 IR 822 35'300 35'266 

Gemeindeverband ARA Investitions-
beiträge 21 - 25 

Umsetzung 2025 IR 310'222 142000 53'480 

GEP Weiterbearbeitung 2. Runde Umsetzung 2025 IR  1'600 1'538 

Wärmeverbund Erweiterung,  
Beteiligung an Aktiengesellschaft 

Umsetzung 2024 IR 822 1'000 822 

KS Haisi (Einführung Trennsystem) Planung 2025 IR  50'000 49’683 

KS Sanierungen Umsetzung 2024 IR 141'032 108'000 133'512 

Abwasser-Trennsystem Projekte Umsetzung 2025 IR  19'300 19'292 

KS Anschlussgebühren Umsetzung 2025 IR -74'729 -40'000 -61'814 

Wärmeverbund Erweiterung,  
Darlehen an Aktiengesellschaft 

Umsetzung 2025 IR   23'577 

 

 

Messgrössen 

Beschreibung Einheit 
Vorgabe 

Menge 

Rechnung 
2024 

Budget 
2025 

Rechnung 
2025 

Abwasser Mengengebühr CHF / m3 1.30 1.25 1.25 1.25 

Kehricht Grundgebühren CHF 30.00 30.00 30.00 30.00 

Abwasser Grundgebühr CHF / Anschluss 75.00 75.00 75.00 75.00 

Abwasser versiegelte Fläche CHF / m2 0.40  0.40 0.40 0.40 
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Entwicklung der Finanzen 

Erfolgsrechnung 

    
Rechnung 

2024 

Budget 
2025 

(ergänzt) 

Rechnung 
2025 

Abw. 
% 

Sicherheit, Infrastruktur, 
Immobilien und Umwelt 

Aufwand 4'039'711 4'258'193 4'120'210 -3.2 

Ertrag -3'192'234 -3'264'634 -3'280'578 0.5 

Saldo 847'478 993'559 839'632 -15.5 

Leistungsgruppen           

Sicherheit 

Aufwand 447'765 540'314 528'903  

Ertrag -390'731 -481'500 -468'840  

Saldo 57'034 58'814 60'062  

Infrastruktur 

Aufwand 1'020'308 1'182'744 1'009'823  

Ertrag -351'431 -353'604 -336'124  

Saldo 668'877 829'140 673'699  

Immobilien 

Aufwand 1'892'425 1'887'070 1'902'959  

Ertrag -1'824'381 -1'846'030 -1'839'072  

Saldo 68'045 41'040 63'887  

Umwelt und Wirtschaft 

Aufwand 679'213 648'065 678'525  

Ertrag -625'691 -583'500 -636'541  

Saldo 53'522 64'565 41'984  

Investitionsrechnung 

  
  

Rechnung 
2024 

Budget 
2025 

(ergänzt) 

Rechnung 
2025 

Abw. 
% 

Sicherheit, Infrastruktur,  
Immobilien und Umwelt 

Ausgaben 5'094'345 1'002'900 809'032 -19.3 

Einnahmen -337'742 -40'000 -61'814 54.5 

Nettoinvestitionen 4'756'603 962'900 747'218 -22.4 

 

 

Erläuterungen zu den Finanzen 

 
Erfolgsrechnung 
Insgesamt liegt der Nettoaufwand im Aufgabenbereich Sicherheit, Infrastruktur, Immobilien und Umwelt um rund 

CHF 153'900 unter Budget (- 15.5 %). 

 

Gründe für die Unterschreitung des Budgets waren unter anderem Minderaufwand bei den Gemeindestrassen. Im Bereich 

Gemeindestrassen konnten Mehrleistungen für den Winterdienst und Strassenunterhalt in Rechnung gestellt werden.  

Weiter konnte durch die Umrüstung der Gemeindestrassenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel Einsparungen gegenüber 

dem Budget von über CHF 12'000 erzielt werden. 

 

Die Feuerwehr ist der Leistungsgruppe Sicherheit zugeordnet. Die Spezialfinanzierung «Feuerwehr» schliesst im 

Jahr 2025 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 11'867 ab, welcher der Spezialfinanzierung entnommen wird. 
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Im Budget 2025 wurde trotz der Erhöhung der Feuerwehr-Ersatzabgabe auf das Maximum von 6.0 Promille mit einer 

Entnahme von CHF 55'700 gerechnet. Die Ersatzabgaben lagen erfreulicherweise rund CHF 26'800 über dem budgetier-

ten Betrag. 

Der Bestand des Fonds Feuerwehr beläuft sich per 31.12.2025 auf CHF 34'632.68. 

 

Im Bereich Umwelt konnte die Gemeinde Ettiswil erneut von der Dividenden-Ausschüttung der Renergia an den Gemein-

deverband für Abfallverwertung Luzern-Landschaft (GALL) profitieren. Der Anteil von Ettiswil betrug CHF 11'077. Die Aus-

zahlung der Dividende wurde der Leistungsgruppe Umwelt und Wirtschaft zugewiesen. 

 

 

Investitionsrechnung 
Das Investitionsbudget konnte eingehalten werden. Diverse Infrastrukturprojekte konnten im Jahr 2025 gestartet und ab-

geschlossen werden: 

▪ Gemeindehaus, Sanierung Fassade 

▪ Schulhaus 1973, Brandschutzmassnahmen Treppenhaus / UG 

▪ Schulraumplanung 2025 

▪ Grossmatt Kottwil, Strassensanierung Teilstück 

▪ Gemeindeverband ARA, Investitionsbeiträge 2021 - 2025 

 

Für die Realisierung des neuen Bushofs ist im Jahr 2025 viel Arbeit in die Planung geflossen. Das Projekt wurde an die 

Gemeinde Ettiswil zur Bauherrschaft übergeben und das Bewilligungsverfahren soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein. 

Der grösste Teil der Bauarbeiten wird im Jahr 2027 ausgeführt damit der neue Bushof zum Fahrplanwechsel im Dezember 

2027 dem Betrieb übergeben werden kann.  
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Jahresbericht 2025 

 

6 Steuern, Finanzen und Allgemeine Dienste  

 

Bereichsvorsteher: Urs Boog 

Leistungsauftrag 

Der Aufgabenbereich Steuern, Finanzen und Allge-

meine Dienste umfasst die Leistungsgruppen 

▪ Steuern 

▪ Finanzen 

▪ Allgemeine Dienste 

 

Die Abteilungen Finanzen und Steuern betreiben und 

organisieren das kommunale Rechnungswesen. Sie 

erarbeiten klare und transparente Entscheidungs-

grundlagen für den Gemeinderat und die Gemeinde-

versammlung. Sie sorgen für eine fristgerechte Kredi-

toren- und Debitorenbewirtschaftung. Die Risiken 

werden im Rahmen des internen Controllingsystems 

erkannt und minimiert. Die Abteilungen organisieren 

die Steuerveranlagung und das Inkasso verschiede-

ner Steuern. Sie sorgen für eine kompetente und ra-

sche Bearbeitung der Kundenanliegen im Bereich 

Steuern und Gebühren. 

 

 

 

 

 

Bezug zum Legislaturprogramm 

Die Gemeinde Ettiswil erfüllt ihre Aufgaben mit einem 

angepassten Steuerfuss. Sie orientiert sich dabei 

auch an der Wettbewerbsfähigkeit mit den Nachbar-

gemeinden. 

 

Lagebeurteilung 

Die finanzielle Lage der Gemeinde Ettiswil ist durch 

den Anstieg der Kosten vor allem in den Bereichen 

Bildung, Gesundheit und Soziales angespannt. Die 

Entwicklung der Steuerreinnahmen und den Beiträ-

gen vom Kanton konnten diese Mehrkosten nicht aus-

gleichen. Durch die Verteilung der OECD-Gelder und 

die Totalrevision des kantonalen Finanzausgleiches 

werden Verbesserungen für die Finanzen der Ge-

meinde erwartet. Die erarbeitete Finanzstrategie gibt 

die Leitlinien für die Ausrichtung der Gemeinde vor 

und wird bei der Budgetierung Auswirkungen erzie-

len. 

 

Umsetzung Legislaturprogramm 

Die Umsetzung erfolgte gemäss den gesetzten Zie-

len. 

 

 

Chancen / Risikenbetrachtung 
 

Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Chance:       

Umsetzung der Organisationsent-
wicklung mit erhöhtem Einsatz 
von Digitalisierung  

Effizientere Abläufe  mittel 
Chancen nutzen, Veränderungen pro-
aktiv angehen 

Risiko:       

Starke Abweichungen im Steuer-
fuss gegenüber umliegenden  
Gemeinden 

Höhere Leerwohnungsbe-
stände 

mittel 
Steuerfuss wenn notwendig moderat 
anpassen, Eigenkapitalbestand in Fi-
nanzplanung einbeziehen 

 
 
Massnahmen und Projekte 

Beschreibung Status Zeitraum ER/IR 
Rechnung 

2024 

Budget 
2025 

(ergänzt) 

Rechnung 
2025 

Gemeindeverwaltung, Einführung 
Axioma/CM Informatik 

Umsetzung 2025 IR 39'963   
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Messgrössen 

Beschreibung Einheit 
Vorgabe 

Menge 

Rechnung 
2024 

Budget 
2025 

Rechnung 
2025 

E-Rechnungen NUTZER > 50 115 > 65 128 

Mahnungen % < 5 9.3 < 4 9.7 

Stand Steuereinschätzungen Ende Jahr % 85 90 85 89 

 
 
Entwicklung der Finanzen 

Erfolgsrechnung 

    
Rechnung 

2024 

Budget 
2025 

(ergänzt) 

Rechnung 
2025 

Abw. 
% 

Steuern, Finanzen und  
Allgemeine Dienste  

Aufwand 1'627'834 1'878'322 1'886'781 0.5 

Ertrag -12'455'464 -12'281'300 -13'338'932 8.6 

Saldo ** -10'827'630 -10'402'978 -11'452'151 10.0 

Leistungsgruppen          

Steuern 

Aufwand 378'613 415'150 460'070  

Ertrag -8'231'393 -7'766'400 -8'859'631  

Saldo -7'852'780 -7'351'250 -8'399'561  

Finanzen  

Aufwand 380'665 433'188 443'010  

Ertrag -3'540'962 -3'675'800 -3'677'672  

Saldo ** -3'160'297 -4'606'612 -3'324'477  

Allgemeine Dienste 

Aufwand 868'556 1'029'984 983'701  

Ertrag -683'108 -839'100 -801'630  

Saldo 185'448 190'884 182'071  

** ohne Abschlussbuchung (Ergebnis) 

 

 

Investitionsrechnung 

    
Rechnung 

2024 

Budget 
2025 

(ergänzt) 

Rechnung 
2025 

Abw. 
% 

Steuern, Finanzen und 
Allgemeine Dienste 

Ausgaben 26'855 0 0 0 

Einnahmen 0 0 0 0 

Nettoinvestitionen 26'855 0 0 0 
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Erläuterungen zu den Finanzen 

 
Erfolgsrechnung 
Der Nettoertrag im Aufgabenbereich Steuern, Finanzen und Allgemeine Dienste liegt um CHF 1'049'173 über dem Budget. 

Hauptgrund für dieses erfreuliche Ergebnis sind höhere Steuererträge. Die Steuererträge aus Einkommen-, Vermögens-, 

Gewinn- und Kapitalsteuern lagen um CHF 698'500 über dem Budget 2025. Für das Jahr 2025 betrugen die Steuererträge 

aus früheren Jahren CHF 726'224, also CHF 6'676 über Budget. Die gesamten ordentlichen Steuereinnahmen 2025 be-

liefen sich auf CHF 8'160'255. 

 

Bei den Sondersteuern (Grundstückgewinnsteuern, Handänderungssteuern, Erbschaftssteuern und Nachkommenserb-

schaftssteuern) konnten rund CHF 151'900 Mehreinnahmen generiert werden. 

 

Die externen Fremdkapitalzinsen liegen leicht über dem budgetierten Betrag.  

 

In der Leistungsgruppe Allgemeine Dienste weist die Rechnung gegenüber dem Budget keine grösseren Abweichungen 

auf. 

 
 
Investitionsrechnung 
Keine Investitionen im Aufgabenbereich 6 Steuern, Finanzen und Allgemeine Dienste. 
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Bericht der Revisionsstelle 
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Bericht der Controllingkommission 

 
Als Controllingkommission haben wir die Abweichungen der Rechnung 2025 zum Budget 2025 sowie den poli-
tischen Teil des Jahresberichtes für das Jahr 2025 der Gemeinde Ettiswil beurteilt. 
 
Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Gemeinden, 
Kapitel 2.5 Controlling.  
 
Gemäss unserer Beurteilung werden die in der Gemeindestrategie, dem Legislaturprogramm und dem entspre-
chenden Aufgaben- und Finanzplan gemachten Vorgaben mehrheitlich umgesetzt. Die im Jahresbericht darge-
stellte Entwicklung der Gemeinde erachten wir als positiv und nachhaltig. 
 
Wir empfehlen, den politischen Teil des Jahresberichtes 2025 zu genehmigen. 

 
 
Ettiswil, 18. April 2026 
 
CONTROLLINGKOMMISSION ETTISWIL 

 
 
 
 

Anton Gut Thomas Willi Bruno Felber 
Präsident Mitglied  Mitglied 
 
 
 

Antrag des Gemeinderates 

 

Der Gemeinderat hat den Jahresbericht 2025 gemäss § 17, des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden 

(FHGG) und § 11 des Gemeindegesetzes, beinhaltend:  

 

- die Berichte zu den Aufgabenbereichen inklusive Stand der Umsetzung des Legislaturprogramms,  

- die bewilligten Kreditüberschreitungen gemäss § 15 FHGG,  

- die bewilligten Kreditübertragungen gemäss § 16 FHGG,  

- der Jahresrechnung 2025, welche mit einem Aufwandüberschuss von CHF 89'815.90 und Bruttoinvestitio-

nen von CHF 970'123.85 abschliesst,  

 

verabschiedet.  

 

Der Kontrollbericht der kantonalen Finanzaufsicht vom 17. Juli 2025 zur Rechnung 2024 wird den Stimmberechtig-

ten wie folgt eröffnet: 

 

«Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob der Jahresbericht 2024 mit dem übergeordneten Recht, insbeson-

dere mit den Buchführungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar ist und ob die Gemeinde 

die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt. Sie hat gemäss Bericht vom 

17. Juli 2025 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden.»  

 

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten den Jahresbericht 2025 zu genehmigen.  

 

Ettiswil, 12. März 2026 

 GEMEINDERAT ETTISWIL  

 

 sig. Samuel Kreyenbühl sig. Elmar Stöckli  

 Gemeindepräsident  Gemeindeschreiber  
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2 Wahl externe Revisionsstelle 2026 

 
Gemäss Gemeindeordnung muss die externe Re-

visionsstelle jedes Jahr gewählt werden. Der Ge-

meinderat schlägt der Gemeindeversammlung für 

die Rechnungsprüfung 2026 wie bisher die Lufida 

Revisions AG vor. Die Lufida Revisions AG hat ihre 

Aufgabe bis heute gut erledigt. Die Mandatsleiter 

haben sich bereits ein spezifisches Fachwissen 

über die Gemeinde Ettiswil angeeignet und können 

die zur Verfügung stehende Zeit in intensivere Prü-

fungen investieren. 

 

 

 
 

Antrag Gemeinderat 

Der Gemeinderat schlägt die Lufida Revisions 

AG, für das Rechnungsjahr 2026 als externe Re-

visionsstelle vor. 
 

 

 

 

 

 
 

3 Genehmigung Teilrevision Nutzungs-
planung Ettiswil 

 
Mit der vorliegenden Teilrevision aktualisiert die 

Gemeinde Ettiswil ihre Nutzungsplanung und passt 

sie den aktuellen Anforderungen an. Dabei werden 

offene Punkte aus der Gesamtrevision 2022 ge-

klärt, gesetzliche Vorgaben umgesetzt und ein-

zelne Bereiche punktuell angepasst. Inputs aus der 

Mitwirkungsveranstaltung und der Mitwirkung (Juni 

2022) wurden wo immer möglich in die Planung 

eingearbeitet. Die nachträglich durchgeführte kan-

tonale Vorprüfung war zu einem Grossteil positiv. 

Insbesondere bei den Gewässerräumen aus-

serhalb der Bauzone ist der Spielraum für die Ge-

meinde aufgrund der übergeordneten Gesetzge-

bung gering. Im Rahmen der öffentlichen Auflage 

vom 5. Januar bis 3. Februar 2026 ist eine Einspra-

che der Verbände eingegangen. Der Gemeinderat 

empfiehlt den Stimmberechtigten der Teilrevision 

zuzustimmen und die Einsprache abzulehnen. 

 

1. Gewässerräume ausserhalb Bauzone 

Die Gewässer ausserhalb der Bauzone werden 

nach den Vorgaben des Gewässerschutzgesetzes 

mit einer überlagerten Freihaltezone «Gewässer-

raum» ausgeschieden. Damit sollen ökologische 

Funktionen gestärkt, der Hochwasserschutz ver-

bessert und die landwirtschaftliche Nutzung gere-

gelt werden. Wo möglich werden Kleinstgewässer 

ohne Gewässerraum ausgeschieden und einge-

dolte Bereiche ohne landwirtschaftliche Nutzungs-

einschränkungen definiert. 

 

2. Aktualisierung Naturobjekte 

Das Inventar der Naturobjekte wird auf die Gege-

benheiten vor Ort aktualisiert und die Bestimmun-

gen dazu präzisiert. Dadurch wird der Umgang mit 

inventarisierten Einzelbäumen und Baumgruppen 

klar und transparent geregelt. 

 

3. Sonderbauzone Gishubel 

Die Nutzung des Areals Gishubel stimmte plan-

technisch nicht mit der Situation vor Ort überein. 

Durch die Einzonung des bereits genutzten Lager-

bereichs und die Anpassung der Waldgrenze mit-

tels Waldfeststellung wird eine langjährige Situa-

tion planerisch mit der Situation vor Ort in Überein-

stimmung gebracht. 

 

4. Dorfzone Ausserdorf 

Ziel dieser punktuellen Anpassung ist es, die Zo-

nengrenze an die Situation vor Ort anzupassen 

und eine Parzellierung zu erleichtern. Die Ein- und 

Auszonung führt zu keinem Mehrverbrauch von 

Boden und stellt lediglich eine technische Bereini-

gung dar. 

 

5. Verkehrszone Altweg 

Die bestehende Erschliessungsstrasse im Gebiet 

Altweg wird der Verkehrszone zugeordnet. Auch 

dies ist eine planerische und technische Bereini-

gung ohne weitere räumliche Auswirkung.  

 
6. Zone für Sport- und Freizeitanlagen 

Der bestehende Pferdesport-Betrieb im Gebiet 

Brestenegg soll sich durch die Präzisierung und Er-

gänzung der Zonenbestimmungen am bestehen-

den Standort weiterentwickeln können. Zukünftig 

soll im Rahmen der bestehenden Bauten Angebote 

wie Kurse, Events, Gästebetreuung, Lagerung und 

Verarbeitung von Hofprodukten möglich sein.  

 

7. Kernzone Ettiswil 

Mit der Herabsetzung der Grenzabstände auf 4.0 

m soll die Entwicklung im Bestand des historischen 

Dorfkerns erleichtert und gefördert werden.  
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8. Neue Baulinien Bushof 

Damit der Bushof im Zentrum realisiert werden 

kann, braucht es zusätzliche Flächen auf benach-

barten Grundstücken für die Erschliessung. Mit den 

Baulinien werden bestehende Bauten, die in einen 

Unterabstand zur Erschliessung fallen, rechtlich 

gesichert. 
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Verfahren 

Während der öffentlichen Auflage vom 5. Januar 

bis 3. Februar 2026 ist eine Einsprache durch die 

Verbände (BirdLife, Pro Natura und WWF Luzern) 

eingegangen. Im Rahmen der Einspracheverhand-

lung konnte keine gütliche Einigung erfolgen. Der 

Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten 

diese Einsprache aufgrund der nachfolgenden Be-

gründung abzuweisen. 

 

 

UNTERLAGENDOSSIER 
 

Der detaillierte Planungsbericht und die 
Änderung am Zonenplan zu den Gewäs-
serräumen und den Naturobjekten kön-
nen auf der Homepage der Gemeinde 
Ettiswil unter www.ettiswil.ch oder auf 
der Gemeindekanzlei eingesehen wer-
den. Bei Fragen steht Mathias Frey (Ge-
meinderat, Bauverwalter, ma-
thias.frey@ettiswil.ch,  
041 984 13 36) Ihnen gerne zur Verfü-
gung. 
 

 

 
Direkter Zugriff auf sämtliche Un-

terlagen im Zusammenhang Trak-

tandum 3 mittels QR-Code 

 
 
Einsprache 

Die Einsprecher BirdLife, Pro Natura und WWF Lu-

zern machen folgende Punkte geltend: 

1. Der Gewässerraum der Ron im Gemeindegebiet 

Ettiswil sei gemäss Biodiversitätsbreite (Art. 41a 

Abs. 1 GSchV) festzulegen.  

2. Der Gewässerraum des Hochrütibachs im Ge-

meindegebiet Ettiswil sei gemäss Biodiversitäts-

breite (Art. 41a Abs. 1 GSchV) festzulegen.  

3. Der Gewässerraum des stehenden Gewässers 

auf Parzelle 230 sei gemäss Art. 41b GSchV mit 

mindestens 15 m Breite um das gesamte Gewäs-

ser festzulegen; gestützt auf Art. 41b Abs. 2 lit. c 

GSchV sei aufgrund überwiegender Naturschutzin-

teressen ein grösserer Gewässerraum auszu-

scheiden.  

4. Bei allen kleineren stehenden Gewässern im Pe-

rimeter Hagimoos sei eine nachvollziehbare, doku-

mentierte Interessensabwägung vorzunehmen. 

Aufgrund der hydrologischen Vernetzung und des 

Amphibienlaichgebiets von nationaler Bedeutung 

seien für die meisten dieser Gewässer Gewässer-

räume mittels Pufferzonenschlüsselmethode fest-

zulegen.  

5. Im Planungsbericht sei zum Verzicht der Fliess-

gewässer im Gebiet Chopfchüssi (inkl. Chidliwald, 

Baholzwald) sowie im Gebiet Altchidli eine vollstän-

dige Interessensabwägung durchzuführen und zu 

dokumentieren; soweit ökologische oder gewäs-

serschutzrechtliche Gründe für eine Festlegung 

sprechen (Einzugsgebiet Hagimoos, Nährstoff-

problematik, Vernetzung), seien Gewässerräume 

auszuscheiden.  

6. Bei der Anpassung des BZR sei Artikel 44 so 

auszugestalten, dass der Schutz der Naturobjekte 

fachlich wirksam, rechtlich verbindlich und ökolo-

gisch nachvollziehbar gewährleistet wird. Dies um-

fasst insbesondere deutlich strengere Ersatzrege-

lungen, den obligatorischen und qualifizierten Bei-

zug unabhängiger Fachstellen, klare Zielsetzun-

gen und verbindliche Standards für den Fonds für 

Bäume sowie obligatorische zeitliche Vorgaben für 

Umsetzung, Pflege und Kontrolle von Ersatzmass-

nahmen. Zudem sind Regelungen aufzunehmen, 

die sicherstellen, dass finanzielle Beiträge nicht an-

stelle des effektiven Schutzes treten können, son-

dern nur dann zulässig sind, wenn ein gleichwerti-

ger ökologischer Nutzen nachweislich erreicht 

wird. 

 

Die Verbände begründen ihre Einsprache fol-

gendermassen: 

1. In Schutzgebieten von nationaler Bedeutung ist 

der Gewässerraum zwingend gemäss Art. 41a 

Abs. 1 GSchV (Biodiversitätsbreite) festzule-

gen. Diese Voraussetzungen sind in Ettiswil 

entlang der Ron erfüllt (BLN-Gebiet Nr. 1318, 

Wasser- und Zugvogelreservat sowie die Natur-

schutzgebiete Wauwilermoos und Hagimoos). 

Daher ist ein Gewässerraum von mindestens 

22 m festzulegen; die Reduktion auf 17 m ist 

rechtlich unzulässig (vgl. kantonale Vorprüfung 

vom 4. April 2025). Die Ron verbindet Wau-

wilermoos und Hagimoos als wichtigen Biotop- 

und Vernetzungsraum. In den Nachbargemein-

den Wauwil und Mauensee wird die Biodiversi-

tätsbreite bereits angewendet, im Kern des 

Wauwilermoos sogar 37 m. Der vom Kanton ge-

forderte Gewässerraum nach Art. 41a Abs. 1 

GSchV sei somit festzulegen. 

2. Der Hochrütibach verläuft im kantonalen Natur-

schutzgebiet Weiherlandschaft Hagimoos. Da-

mit ist gemäss Art. 41a Abs. 1 GSchV zwingend 
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die Biodiversitätsbreite festzulegen; die Anwen-

dung von Abs. 2 (wie von der Gemeinde vorge-

schlagen) ist ausgeschlossen. Die kantonale 

Schutzverordnung ersetzt die bundesrechtliche 

Gewässerraumfestlegung nicht; der Gewässer-

raum ist als überlagerte Schutzzone festzule-

gen. Der Gewässerraum des Hochrütibachs sei 

daher gemäss Art. 41a Abs. 1 GSchV festzule-

gen. 

3. Das stehende Gewässer auf Parzelle 230 (> 

0.5 ha) erfordert gemäss Art. 41b GSchV einen 

Gewässerraum von mindestens 15 m um das 

gesamte Gewässer. Die derzeitige Festlegung 

entlang der Parzellengrenze ist fachlich und 

rechtlich unzureichend. Da das Gewässer Teil 

des Naturschutzgebiets Weiherlandschaft Ha-

gimoos und Teil des Bundesinventars für Am-

phibienlaichgebiete (Objekt LU248, Hagimoos) 

ist, sind gemäss Art. 41b Abs. 2 lit. c GSchV 

weitergehende Gewässerräume zu prüfen (mit-

tels Pufferzonenschlüssel). Im Bericht wird die-

sem Aspekt keine Rechnung getragen, die Inte-

ressensabwägung sei daher zu wiederholen 

und die Gewässerräume entsprechend anzu-

passen, respektive zu erhöhen. 

4. Die Gewässer im Hagimoos sind wertvolle Am-

phibienlaichgewässer (IANB LU248). Für meh-

rere kleinere Gewässer fehlt jedoch eine nach-

vollziehbare Interessensabwägung für den Ver-

zicht auf Gewässerräume. Ein solcher Verzicht 

ist nur zulässig, wenn keine überwiegenden Na-

turschutzinteressen bestehen. Trotz bestehen-

der Schutzverordnung sind Gewässerräume als 

separate überlagerte Schutzzone festzulegen; 

aufgrund von Art. 41b Abs. 2 lit. c GSchV sind 

für die Kleingewässer Gewässerräume zu prü-

fen und auszuscheiden (Pufferzonenschlüssel-

methode). 

5. Für die Fliessgewässer in den Gebieten Chopf-

chüssi (inkl. Chidliwald/Baholzwald) und Altch-

idli wird ohne dokumentierte Interessensabwä-

gung auf Gewässerräume verzichtet. Der Ver-

zicht wird nur mit „sehr kleinem Gewässer“ und 

„Lage im Wald“ begründet, obwohl beide im 

Bundesgeoportal als Fliessgewässer geführt 

werden und im Einzugsgebiet des Hagimoos 

liegen. Auch kleine Gewässer erfüllen wichtige 

Vernetzungs- und Schutzfunktionen; gemäss 

Arbeitshilfe des Kantons Luzern ist im Einzugs-

gebiet nährstoffempfindlicher Schutzgebiete in 

der Regel ein Gewässerraum festzulegen.  

6. Die Regelung zu Naturobjekten ist fachlich und 

rechtlich unzureichend: Der Mindeststammum-

fang bei Ersatzpflanzungen von 18 cm und eine 

Ersatzzahlung von CHF 1’000 kompensieren 

den Verlust alter Bäume nicht; zusätzliche öko-

logische Ersatzmassnahmen und mehrjährige 

Pflege wären nötig. Die Entscheidkompetenz 

des Gemeinderats ist zu wenig präzisiert (unbe-

stimmter Beizug von Fachleuten). Auch der Ge-

meindebaumfonds hat keine klaren Ziele, Qua-

litätsstandards, Fristen und Kontrollen, wodurch 

er als Ablasslösung wirken kann. Zudem sollten 

weitere wertvolle Lebensräume (z. B. Weiher, 

Kleingewässer, Ruderalflächen) in den Schutz 

einbezogen werden. Eine sinnvolle Zielsetzung 

des Gemeindebaumfonds sollte darin beste-

hen, durch gezielte Pflanzungen den ökologi-

schen Wert des kommunalen Baumbestandes 

messbar zu erhöhen. Dies umfasst insbeson-

dere die Förderung einheimischer, standortge-

rechter Baumarten mit hoher Bedeutung für 

Biodiversität und Klimaresilienz, die Priorisie-

rung von Massnahmen in ökologisch defizitären 

Gebieten sowie die Sicherstellung einer fachge-

rechten Nachpflege und Kontrolle während min-

destens fünf Jahren. Fondsmittel sind innert 

zwei Jahren zweckgebunden einzusetzen und 

dürfen nur für Massnahmen verwendet werden, 

die nachweislich zu einer qualitativen Verbes-

serung der ökologischen Strukturen führen. 

 

Stellungnahme Gemeinde zu den Anträgen mit 

Erläuterungen 

1. Die Ron fliesst heute als Kunstbaute teilweise 

mehrere Meter unter dem landwirtschaftlich ge-

nutzten Terrain. Eine grossflächige Renaturie-

rung ist auf Grund des Terrainverlaufs und des 

notwendigen Gefälles kaum zweckmässig und 

würde dazu führen, dass das Gebiet vernässt 

wird. Zudem wird der Unterlauf der Ron im Bau-

inventar BILU als «erhaltenswert» eingestuft. 

Der Hochwasserschutz ist gegeben. Die grosse 

Breite des Gewässerraumes von 22 m würden 

zu erheblichen Bewirtschaftungseinschränkun-

gen und zum Verlust intensiv genutzter Land-

wirtschaftsfläche führen. Zurzeit läuft neben 

dem Vernetzungsprojekt Wauwilermoos noch 

die Vorstudie zur modernen Melioration in der 

Wauwiler Ebene. Auch dieses Projekt hat zum 

Ziel die vielfältigen Schutz- und Nutzinteressen 

in der Ebene nachhaltig zu gestalten. Es ist da-
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von auszugehen, dass durch das Projekt wei-

tere Hektaren Landwirtschaftsflächen verloren 

gehen. Ein erster Zwischenbericht sieht im Be-

reich der Ron Vorrang- und Potenzialgebiete für 

die Landwirtschaft. Mit den ökologischen Auf-

wertungsmassnahmen aus dem Vernetzungs-

projekt Wauwilermoos konnte die ökologische 

Qualität bereits erhöht werden. Die Verlegung 

heute extensiv bewirtschafteter Flächen könnte 

zu einer Gefährdung der heutigen Vernetzung 

führen und sich auch kontraproduktiv auswir-

ken. Bei der Ron handelt es sich um einen vor 

über 150 Jahren angelegten und teilweise als 

baulich erhaltenswert eingestuften Kanal. Es 

besteht keine natürliche Gerinnsohlenbreite. 

Die natürliche Gerinnesohlenbreite entspricht 

somit dem IST-Zustand. Dies führt bei einer 

durchschnittlichen Breite des Ronkanals von 

2.0 m zu folgenden Gewässerräumen: Gewäs-

serabschnitt mit Schutzziel: 6 x 2 m + 5 m = 17 

m. Die Gemeinde möchte deshalb an den 17 m 

Gewässerraum festhalten. 

2. Die Gemeinde hat den vom Kanton geforderten 

Gewässerraum beim Hochrütibach, Ortsteil 

Kottwil, von 13 m übernommen und ausge-

schieden. Eine freiwillige weitere Erhöhung fin-

det bei der Gemeinde und den Bewirtschaften-

den keine Mehrheit. Durch die bestehende 

Grundnutzung «übriges Gebiet C» sind die 

übergeordneten Schutzinteressen zusätzlich 

rechtlich bereits gesichert. 

3. Die Ausscheidung des Gewässerraums folgt 

dem pragmatischen Ansatz der Bewirtschaf-

tung. Dies aus folgenden Gründen: Das Gewäs-

ser ändert sich laufend, dies kann auch anhand 

der Luftbilder nachverfolgt werden. Eine exakte 

Ausscheidung aufgrund dessen ist eine Bestan-

desaufnahme und würde in den kommenden 

Jahren bereits wieder überholt sein. Mit der 

Ausscheidung entlang der Parzellengrenze wird 

an gewissen Stellen ein zu grosser Gewässer-

raum ausgeschieden und an manchen Stellen 

ist der Abstand leicht unter den vorgegebenen 

15 m. Dies wurde auch im Rahmen der kanto-

nalen Vorprüfung nicht bemängelt.   

4. Viele der kleinen Gewässer im Hagimoos sind 

aufgrund des Vernetzungsprojektes freiwillig in 

Zusammenarbeit mit den Eigentümerschaften 

entstanden. Mit der definitiven Ausscheidung 

dieser künstlich geschaffenen Landschaften be-

steht die Gefahr, dem Vernetzungsprojekt ent-

gegenzuarbeiten und die Basis der freiwilligen 

Zusammenarbeit zu gefährden, was die Ge-

meinde nicht möchte. Aus diesem Grund wird 

auf eine zusätzliche, freiwillige Ausscheidung 

Gewässer unter 0.5 ha und welche künstlich an-

gelegt sind, verzichtet. Eine solche Ausschei-

dung hat auch der Kanton im Rahmen der Vor-

prüfung nicht gefordert. 

5. Die genannten Kleinstgewässer im Gebiet 

Chopfchüssi, Chidliwald und Baholzwald wer-

den gemäss kantonaler Gewässerkarte teil-

weise nicht als Gewässer aufgeführt. Bei den 

Gewässern, die aufgeführt werden, konnte an-

hand der Begehung und Fotos belegt werden, 

dass die Gewässer nicht dauernd Wasser füh-

ren oder die Vorgaben der Mindestbreite von 

0.5 m nicht erfüllen. Weiter führen viele Gewäs-

ser im Gewässerverlauf früher oder später 

durch ein Schutzgebiet. Aus diesem Grund 

muss nicht bei allen Gewässern der Gewässer-

raum ausgeschieden werden. Eine solche Aus-

scheidung hat auch der Kanton im Rahmen der 

Vorprüfung nicht gefordert. Die Gemeinde hat 

hier einen Ermessungsspielraum und verzichtet 

daher auf die Ausscheidung. 

6. Die Gemeinde hat für ihre Grösse ein sehr gros-

ses Bauminventar mit über 150 inventarisierten 

Bäumen. Das Inventar ist historisch gewachsen 

und wird pflichtbewusst unterhalten und nach-

geführt. Darauf ist die Gemeinde auch stolz. 

Viele der Bäume sind freiwillig und auf Initiative 

der Eigentümerschaften ins Inventar aufgenom-

men worden. Deshalb gilt es immer abzuwägen 

zwischen klaren Vorschriften, aber nicht zu ho-

hen bürokratischen Hürden, dass die Beteilig-

ten keine Bäume mehr unterhalten möchten 

und damit aus dem Inventar resp. vor Ort ver-

schwinden. Mit der ausgearbeiteten Vorlage 

wird eine gute Balance zwischen klaren Regeln 

und damit dem Schutz der Bäume und einem 

gewissen Spielraum bei baulichen Tätigkeiten 

geschaffen.  

 

Der Gemeinderat beantragt aus den genannten 

Gründen, die Einsprache von BirdLife, Pro Natura 

und WWF Luzern abzuweisen.  
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ABSTIMMUNGSVORLAGE 
 

Mit der vorliegenden Teilrevision werden 
die Vorgaben aus der übergeordneten 
Gesetzgebung auf kommunaler Stufe 
umgesetzt. Der Gemeinderat ist über-
zeugt, dass mit der vorliegenden Teilre-
vision der Nutzungsplanung eine gute 
Grundlage für eine zukunftsorientierte 
Entwicklung ausserhalb der Bau-zone 
der Gemeinde Ettiswil geschaffen wird. 
Er beantragt der Gemeindeversamm-
lung vom 11. Mai 2026, der Teilrevision 
der Nutzungsplanung unter Abweisung 
der nicht gütlich erledigten Einsprache 
zuzustimmen. 
 
Die Beschlussfassung umfasst  
folgende Unterlagen: 

‐ Änderung am Zonenplan_Gewässer-

räume ausserhalb Bauzone und Natu-

robjekte 

‐ Änderung am Zonenplan_Gishubel 

‐ Änderung am Zonenplan_Ausserdorf 

‐ Änderung am Zonenplan_Altweg 

‐ Änderung am Bau- und Zonenregle-

ment_Naturobjekte 

‐ Änderung am Bau- und Zonenregle-

ment_Zone für Sport- und Freizeitan-

lagen 

‐ Änderung am Bau- und Zonenregle-

ment_Kernzone Ettiswil_Grenzab-

stand 

‐ Waldfeststellung Gishubel 

‐ Neue Baulinien Ettiswil 
 

 

 

 

Bericht der Controllingkommission  

Die Controllingkommission hat die Unterlagen zur 

Teilrevision der Nutzungsplanung sowie die ge-

meinsam eingegangene Einsprache gegen die 

Festlegung der Gewässerräume ausserhalb 

Bauzone von BirdLife, Pro Natura Luzern und 

WWF Luzern geprüft. Dabei wurde insbesondere 

die Vollständigkeit der Informationsgrundlagen, die 

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und die Be-

gründung des Gemeinderates beurteilt. 

Der Gemeinderat legt nachvollziehbar dar, wes-

halb er der Gemeindeversammlung empfiehlt, die 

Einsprache abzulehnen. Aus Sicht der Controlling-

kommission sind das Verfahren und die ableh-

nende Beurteilung der Einsprache korrekt und 

sachlich begründet. 

Die Controllingkommission bestätigt, dass die Ent-

scheidungsgrundlagen für die Stimmberechtigten 

vollständig und transparent vorliegen. Der ab-

schliessende Entscheid liegt bei der Gemeindever-

sammlung. 

 
 
 

 

Antrag Gemeinderat 

Der Gemeinderat beantragt: 
 

Abweisung der Einsprache von BirdLife, Pro Na-

tura und WWF Luzern  
 

Genehmigung der Teilrevision Nutzungsplanung 

Ettiswil 
 

 

 

 

 

 
 

4 Genehmigung Reglement der Feuer-
wehr Ettiswil-Alberswil 

 
Ausgangslage 
Das kantonale Gesetz über den Feuerschutz 

(FSG) aus dem Jahr 1957 wurde vom Luzerner 

Kantonsrat am 10.September 2018 geändert und 

per 1. Juli 2019 in Kraft gesetzt. Davon ist auch die 

Gemeinde Ettiswil betroffen, da das bestehende 

Reglement der Feuerwehr Ettiswil-Alberswil vom 

22. Januar 2015 vollziehende und ergänzende 

Bestimmungen zu den kantonalen Vorschriften 

zum Feuerwehr- und Löschwesen enthält, welche 

nun an die übergeordneten Bestimmungen ange-

passt werden.  

Gemäss Gesetz über den Feuerschutz (FSG)  

§ 100 Abs. 6 hat die Gemeinde ein Feuerwehrreg-

lement zu erlassen, das der Genehmigung der Ge-

bäudeversicherung bedarf.  
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Ablauf der Erarbeitung und Hinweise Feuer-
wehrreglement  
Die Feuerwehrkommission hat das Reglement der 

Feuerwehr Ettiswil-Alberswil überprüft. Aufgrund 

der beträchtlichen Anzahl von zumeist formalen 

Anpassungen wird der Gemeindeversammlung 

keine Änderung des bestehenden, sondern mit ei-

ner Totalrevision ein neues Feuerwehrreglement 

unterbreitet. Das erarbeitete und nun zur Verab-

schiedung vorliegende Reglement stützt sich auf 

das vom Feuerwehrinspektorat Luzern der Gebäu-

deversicherung Luzern zur Verfügung gestellte 

Musterreglement. Dieses ist deutlich schlanker und 

übersichtlicher als das heute geltende Reglement. 

An den Pflichten, Aufgaben und Leistungen der 

Feuerwehr Ettiswil-Alberswil ändert sich dadurch 

nichts Wesentliches.  

Das erarbeitete Reglement wurde den Gemeinde-

räten beider Gemeinden vorgelegt. Nach dessen 

Beratung und Genehmigung wurde es an der Sit-

zung vom 12. März 2026 vom Gemeinderat Ettiswil 

verabschiedet.  

Die Vorprüfung des totalrevidierten Feuerwehrreg-

lements durch das Feuerwehrinspektorat Luzern 

ist ebenfalls erfolgt.  

 
Reglement und weiteres Vorgehen  
Nach § 16 b der Gemeindeordnung Ettiswil hat die 

Gemeindeversammlung Reglemente zu genehmi-

gen. Das Feuerwehrreglement kann auf der Ge-

meindeverwaltung oder via www.ettiswil.ch einge-

sehen werden. Nach Zustimmung durch die Ge-

meindeversammlung tritt das totalrevidierte Feuer-

wehrreglement rückwirkend auf den 1. Juni 2026 in 

Kraft.  

 
 
Direkter Zugriff auf das Regle-

ment der Feuerwehr Ettiswil- 

Alberswil mittels QR-Code 

 
 
 
Bericht der Controllingkommission  
Die Controllingkommission hat die Vorlage geprüft. 

Gemäss Beurteilung ist der Entwurf mit den mass-

gebenden gesetzlichen und verfassungsmässigen 

Grundlagen im Bund, Kanton und der Gemeinde 

vereinbar. Die Bestimmungen sind klar und ver-

ständlich formuliert und berücksichtigen die kom-

munalen Gegebenheiten. Darüber hinaus sind die 

Auswirkungen des Erlasses genügend klar und 

vollständig dargelegt. 

Die Controllingkommission empfiehlt, den rechts-

setzenden Erlass «Reglement über die Organisa-

tion der Feuerwehr Ettiswil-Alberswil» zu genehmi-

gen. 

 
 
 

 

Antrag Gemeinderat 

Der Gemeinderat beantragt, das neue Feuer-

wehrreglement zu genehmigen. 
 

 

 

 

 

 
 

5 Genehmigung Kurtaxen- und Beher-
bergungsreglement ab 2027 

 
Ausgangslage 

Im Kanton Luzern regelt der Kanton im Gesetz 

über Abgaben und Beiträge im Tourismus (Touris-

musgesetz, SRL 650) die verschiedenen Abgaben, 

welche Touristinnen und Touristen im Kanton Lu-

zern zu begleichen haben. Gleichzeitig lässt es der 

Kanton offen, ob die Gemeinden zusätzliche Abga-

ben erheben wollen. Sofern dies geschieht, haben 

die Gemeinden die entsprechenden Regelungen in 

einem kommunalen Reglement zu verankern, wel-

ches durch die Gemeindeversammlung zu erlas-

sen ist. Für Detailregelungen können die Gemein-

den vorsehen, dass die Gemeinde- und Stadträte 

noch Ausführungsverordnungen erlassen. 

 

Im kantonalen Tourismusgesetz ist geregelt, dass 

eine kantonale Beherbergungsabgabe erhoben 

wird. Diese dient zur Finanzierung der Tourismus-

förderung auf der kantonalen Ebene. Den Gemein-

den ist es freigestellt, zusätzlich eine örtliche Be-

herbergungsabgabe, eine Kurtaxe sowie eine Tou-

rismusabgabe zu erheben. Die örtliche Tourismus-

abgabe dient der Finanzierung der regionalen 

und/oder kommunalen Tourismusförderung. Mit 

der Kurtaxe müssen touristische Einrichtungen, 

Veranstaltungen und Dienstleistungen, welche 

überwiegend im Interesse der Gäste liegen finan-

ziert werden. Eine Tourismusabgabe wird von selb-

ständigen und juristischen Personen geleistet, wel-

che Umsätze ganz oder teilweise mit Gästen erzie-

len.  

Seit 1. Januar 2018 ist in Ettiswil ein Reglement 

über die Beherbergungsabgabe und die Kurtaxe in 
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Kraft. Seit 1. Januar 2018 bezahlen die Gäste in 

Ettiswil pro Logiernacht bzw. als Jahrespauschale 

eine örtliche Beherbergungsabgabe und eine Kur-

taxe. Auf die Einführung einer Tourismusabgabe 

wurde verzichtet, um das örtliche Gewerbe nicht 

mit einer zusätzlichen Abgabe zu belasten und weil 

die Erträge daraus sehr marginal wären, bzw. die 

Erhebungskosten nicht zu decken vermögen.  

 

Anpassung 

Auf den 1. Januar 2026 hat der Kantonsrat das 

Tourismusgesetz revidiert. Diese Teilrevision führt 

zwingend zu Anpassungen in den kommunalen 

Reglementen. Diese dürfen dem kantonalen Ge-

setz nicht widersprechen. In bestimmten Bereichen 

geht das kantonale Gesetz den kommunalen Reg-

lementen vor, sodass direkt auf das kantonale Ge-

setz abgestützt werden muss. Damit diese Wider-

sprüche gelöst werden können bzw. wiederum ein-

fach anwendbare kommunale Regelungen beste-

hen, soll das bisherige Reglement über die Beher-

bergungsabgabe und Kurtaxe einer Totalrevision 

unterzogen werden. Damit inskünftig bei einer An-

passung der kantonalen Regelungen die kommu-

nalen Reglemente nicht korrigiert werden müssen, 

soll vermehrt mit Hinweisen auf das kantonale Ge-

setz gearbeitet werden. Für die Gäste und die be-

troffenen Unternehmungen werden Merkblätter 

und Hinweise in den Formularen eingearbeitet, so-

dass die Regelungen klar und einfach verständlich 

sind.  

 

Die bisherigen Bandbreiten für die Erhebung der 

örtlichen Beherbergungsabgaben sowie für die 

Kurtaxe bleiben im neuen Reglement unverändert. 

Hingegen ist es zwingend, dass für die Jahrespau-

schalen für Besitzende sowie Dauermietende von 

Ferienhäusern oder Ferienwohnungen abgestufte 

Tarife eingeführt werden müssen. Es ist nicht mehr 

zulässig, einen Einheitstarif festzulegen. Dies 

wurde durch die zuständigen Gerichte festgelegt. 

Es ist vorgesehen, eine nach Zimmer-Zahl des Fe-

rienhauses bzw. der Ferienwohnung erhobene 

Pauschale zu veranlagen. Dies führt zu einer Erhö-

hung der Abgaben. Allerdings sind die Ansätze so 

gewählt, dass diese im vergleichbaren Rahmen an-

derer Regionen liegen.  

 

In der Region Willisau haben die Gemeinden die 

Kurtaxe harmonisiert, um eine einheitliche Rege-

lung zu schaffen. Dies soll auch in Zukunft so ge-

handhabt werden.  

 

Wie bis anhin soll der Verein "Willisau Tourismus" 

mit der Erhebung der Beherbergungsabgaben und 

der Kurtaxe beauftragt werden. Der regionale Tou-

rismusverein setzt sich ein für das Marketing, die 

Angebotsgestaltung und die Tourismusförderung 

in der Region Willisau. Die Gemeinde ist Mitglied 

des Vereins. Die Zusammenarbeit hat sich bewährt 

und funktioniert reibungslos.  

 

Neben dem durch die Gemeindeversammlung zu 

erlassenden Reglement wird der Gemeinderat eine 

Verordnung festsetzen. In dieser Verordnung wird 

die Höhe der örtlichen Beherbergungsabgabe so-

wie der Kurtaxe festgelegt. Ebenso wird der Verein 

Willisau Tourismus mit dem Vollzug beauftragt und 

es werden Bestimmungen zur Rechtspflege aufge-

nommen.  

 

Es ist vorgesehen, das neue Reglement und die 

Verordnung auf den 1. Januar 2027 in Kraft zu set-

zen.  

 

 
Direkter Zugriff auf das Kurtaxen- 

und Beherbergungsreglement ab 

2027 mittels QR-Code 

 
 
 
Bericht der Controllingkommission  
Die Controllingkommission hat die Vorlage geprüft. 

Gemäss Beurteilung ist der Entwurf mit den mass-

gebenden gesetzlichen und verfassungsmässigen 

Grundlagen im Bund, Kanton und der Gemeinde 

vereinbar. Die Bestimmungen sind klar und ver-

ständlich formuliert und berücksichtigen die kom-

munalen Gegebenheiten. Darüber hinaus sind die 

Auswirkungen des Erlasses genügend klar und 

vollständig dargelegt. 

 

Die Controllingkommission empfiehlt, den rechts-

setzenden Erlass «Reglement über die Beherber-

gungsabgabe und Kurtaxe der Gemeinde Ettiswil» 

zu genehmigen. 

 
 
 

 

Antrag Gemeinderat 

Der Gemeinderat beantragt, das neue Kurtaxen- 

und Beherbergungsreglement zu genehmigen. 
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6 Kenntnisnahme Finanzstrategie 

 
Ausgangslage  
Der Gemeinderat von Ettiswil hat zur nachhaltigen 

Ausrichtung der Finanzen und auf Grund der her-

ausfordernden Finanziellen Situation eine Finanz-

strategie ausgearbeitet. Diese Strategie legt der 

Gemeinderat zur Kenntnisnahme an der Gemein-

deversammlung vom 11. Mai 2026 vor. 

 

Um die Finanzierung von strategisch bedeutenden 

Vorhaben sicherzustellen und auch zukünftig flexi-

bel auf Veränderungen reagieren zu können, 

braucht es ein vorausschauendes finanzpolitisches 

Handeln. Die Finanzstrategie wird ein Wegweiser 

für die nächsten Jahre sein, um die finanzielle 

Resilienz sicherzustellen. Die Finanzstrategie wird 

in den Planungsprozess eingebunden.  

 
Erarbeitung der Finanzstrategie 
Der Gemeinderat hat der Arbeitsgruppe mit Sa-

muel Kreyenbühl, Urs Boog, Claudia Erni und Re-

nate Stauffer den Auftrag zur Erarbeitung erteilt. 

Die Arbeitsgruppe wurde fachlich von Alois Köchli, 

Betriebsökonom FH bei Balmer Etienne unter-

stützt.  

Abgeleitet aus der Gemeindestrategie konkretisiert 

die Finanzstrategie die finanziellen Leitplanken für 

die nächsten Jahre. Die Vorgaben aus der Ge-

meinde- und der Finanzstrategie werden im Legis-

laturprogramm und im Budget operativ eingebun-

den. Mit dieser Einbindung soll eine optimale Um-

setzung der finanzpolitischen Ziele erreicht wer-

den. Der Finanzhaushalt der Einwohnergemeinde 

Ettiswil soll nachhaltig gesund sein. Die Finanzstra-

tegie umfasst vier finanzpolitische Leitsätze:  

 

• Ausgeglichenes Budget bis 2030 

• Tragbare Verschuldung 

• Erhaltung und Erneuerung Infrastruktur 

• Steuerfuss max. 2.25 Einheiten 

 

Die erarbeitete Strategie wurde den Mitgliedern 

des Gemeinderates zur Beratung vorgelegt und in 

der Sitzung vom 12. März 2026 vom Gemeinderat 

Ettiswil formell verabschiedet.  

Anschliessend hat die Controllingkommission die 

Finanzstrategie in ihrer beratenden Funktion über-

prüft und empfiehlt den Stimmberechtigten die 

Strategie zustimmend zur Kenntnisnahme zu neh-

men.

Weiteres Vorgehen  

Nach § 14 a der Gemeindeordnung Ettiswil hat die 

Gemeindeversammlung die Gemeindestrategie 

zur Kenntnis zu nehmen sowie der untergeordne-

ten Strategien. Die Finanzstrategie kann auf der 

Gemeindeverwaltung oder via www.ettiswil.ch ein-

gesehen werden. Nach der Kenntnisnahme durch 

die Gemeindeversammlung tritt die Finanzstrate-

gie 2026 in Kraft.  

 
 
Direkter Zugriff auf die Finanz-

strategie der Gemeinde Ettiswil 

mittels QR-Code 

 
 
 

Antrag Gemeinderat 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindever-

sammlung, die Finanzstrategie zustimmend zur 

Kenntnis zu nehmen. 
 

 

 

 

 

 
 

7 Verabschiedung Sarah Dietz, Präsi-
dentin Controllingkommission 

 
Sarah Dietz hat aus gesundheitlichen Gründen am 

15. September 2025 per sofort als Mitglied und 

Präsidentin der Controllingkommission demissio-

niert. Sarah Dietz wurde am 14. Dezember 2011 

als Mitglied der früheren Rechnungskommission 

gewählt. Nach dem Systemwechsel hat sie ab 

1. September 2016 das Präsidium der Controlling- 

kommission übernommen.  

 

Der Gemeinderat dankt Sarah Dietz für ihr langjäh-

riges und pflichtbewusstes Engagement für die Ge-

meinde Ettiswil.  

 

Die persönliche Würdigung und Verabschiedung 

erfolgen an der Gemeindeversammlung.
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 Verschiedenes / Umfrage 
 

InforRIS 

 

 

 

 Verleihung Anerkennungspreis 2025 
 

InforRI5 

 

Die Verleihung des Anerkennungspreises 2025 

geht an Pia Salamin in Kottwil 

Pia Salamin ist eine Frau mit einem grossen Herz 

für sozial schwächere Menschen. Seit vielen Jah-

ren engagiert sie sich für Kinder und Jugendliche 

in schwierigen Familienverhältnissen und für Er-

wachsene, die auf der Schattenseite des Lebens 

stehen.  

 
Der Einsatz von Pia Salamin bewegt sich nicht im 

Rampenlicht der Öffentlichkeit, sondern sie wirkt 

direkt bei den Menschen, die Hilfe benötigen. Ihre 

Unterstützung ist vielfältig: Sei es die Begleitung 

von Kindern in verschiedenen Gebieten, wie Fahrt 

zu Terminen, Unterstützung im Deutschunterricht 

usw. und Hilfe für Fremdsprachige bei Verkehr mit 

Amtsstellen und schriftlichen Arbeiten.  

 

Pia Salamin leistete über Jahre ehrenamtliche Ar-

beit im Verein Treffpunkt Frauen (früher Frauenver-

ein Ettiswil-Alberswil-Kottwil) wie auch anderen Or-

ganisationen. 

 

Schon mehrfach wurde Pia Salamin für den Aner-

kennungspreis vorgeschlagen. Der Gemeinderat 

schätzt ihr Engagement sehr und möchte dies ent-

sprechend würdigen. Als Dank für die wertvolle Ar-

beit für ganz viele Menschen in Ettiswil und Kottwil 

verleiht der Gemeinderat den Anerkennungspreis 

2025 an Pia Salamin 

 

 

Die Übergabe und Würdigung des Anerkennungs-

preises 2025 erfolgt anschliessend an die Gemeinde-

versammlung. 


